
1220 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

24. 3. 1969 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über das Dienst- und Besoldungsrecht der 
Bediensteten der österreichischen Bundes­

forste (Bundesforste-Dienstordnung) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 
Allgemeine Bestimmungen 

Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit in den 

Abschnitten VII und VIII nichts anderes bestimmt 
wird, auf Personen anzuwenden, die in einem 
privatrechtlichen Dienstverhältnis' zum Bund 
stehen und beim Wirtschaftskörper "österreichi­
sche Bundesforste" in einem der in der Anlage A 
angeführten Dienstzweige verwendet werden. 

(2) Auf Personen, die als Ferialpraktikanten, 
Forstpraktikanten oder Lehrlinge beschäftigt 
werden, finden die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes keine Anwendung. 

Dienstgeber 
§ 2. Der Bund als Dienstgeber wird durch die 

Generaldirektion der österreichischen Bundes­
forste, im folgenden kurz "Genraldirektion" 
genannt, vertreten. 

Aufnahme 
§ 3. (1) Als Bedienstete der österreichischen 

Bundesforste, im folgenden kurz Bedienstete ge­
nannt, dürfen nur Personen aufgenommen 
werden, bei denen nachstehende Voraussetzungen 
zutreffen: 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft; 
b) das vollendete 18. Lebensjahr; 
c) die volle Handlungsfähigkeit; Minder­

jährige können jedoch mit Zustimmung 
ihres gesetzlichen Vertreters aufgenommen 
werden; 

d) die allgemeine .Eignung für den Dienst, 
für den sie aufgenommen werden, und die 
Erfüllung der besonderen Erfordernisse, die 
für die Aufnahme in der Anlage A dieses 
Bundesgesetzes bestimmt sind; 

e) einwandfreies Vorleben. 

(2) Von der Voraussetzung gemäß Abs. 1 lit. b 
kann, sofern geeignete Bewerber, die das Erfor­
dernis erfüllen, nicht zur Verfügung stehen, im 
Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt, von 
den übrigen Voraussetzungen kann von der 
Bundesregierung in besonders begründeten Aus­
nahmefällen abgesehen werden. 

(3) Eine vor Vollendung des 18. Lebensjahres 
im Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit ist 
für Rechte, die von der Dauer des Dienstverhält­
nisses oder von der Dauer einer bestimmten 
Dienstzeit abhängen, nur in den Fällen der §§ 35, 
37 und 42 in Anschlag zu bringen. 

(4) Ein Dienstverhältnis auf Probe kann nur 
für die Höchstdauer von drei Monaten einge­
gangen werden. 

übernahme aus einem anderen 
Bundesdienstverhältnis 

§ 4. Wird ein Bediensteter aus einem Bundes­
dienstverhältnis, auf das die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes nicht anzuwenden' waren, in ein 
Dienstverhältnis übernommen, auf das die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden 
sind, so ist er vom Zeitpunkt der übernahme 
an so zu behandeln, als ob er schon während 
der Zeit des früheren Dienstverhältnisses Bedien­
steter der österreichischen Bundesforste nach 
diesem Bundesgesetz gewesen wäre. 

übernahme von Betrieben durch 
die ö s t e r r e ich i s c h e n B und e s­

forste 

§ 5. Wird ein Betrieb in das Eigentum oder 
in die Verwaltung der österreichischen Bundes­
forste übernommen, so sind die von diesem 
Betrieb übernommenen Bediensteten, sofern sie 
in einem der in der Anlage A angeführten 
Dienstzweige verwendet werden sollen und nicht 
§ 56 Abs. 2 anzuwenden ist, vom Zeitpunkt 
der übernahme an so zu behandeln, als ob sie 
schon während der Zeit des früheren Dienst­
verhältnisses Bedienstete der österreichischen 
Bundesforste nach diesem Bundesgesetz gewesen 
wären 
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2 1220 der Beilagen 

Dienstvertrag 

§ 6. (1) Dem Bediensteten ist eine schriftliche 
Ausfertigung des Dienstvertrages und allfälliger 
Nachträge zum Dienstvertrag auszufolgen. Die 
Ausfertigung ist von beiden Vertragsteilen zu 
unterschreiben. 

(2) Der Dienstvertrag hat jedenfalls Bestim­
mungen darüber zu enthalten, 

a) in welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis 
beginnt, 

b) für welchen Dienstzweig der Bedienstete 
aufgenommen und welcher Verwendungs­
gruppe er demgemäß zugewiesen wird, 

.c) ob der Bedienstete definitiv mit einer Funk­
tion gemäß § 22 betraut wurde und 
welcher Verwendungsstufe er demgemäß 
zugewiesen wird, 

d) ob das Dienstverhältnis auf Probe, auf be­
stimmte Zeit oder auf unbestimmte Zeit 
eingegangen wird, 

e) ob der Bedienstete während der vollen 
täglichen Arbeitszeit oder nur während 
eines Teiles derselben beschäftigt werden 
soll (Vollbeschäftigung oder Teilbeschäfti-

gesetzten und Mitbediensteten mit Achtung zu 
begegnen und sich sowohl im Dienst wie außer­
halb des Dienstes eines angemessenen und ehren­
haften, auf das Standesansehen Bedacht nehmen­
den Verhaltens zu befleißigen. 

(2) Die Bediensteten haben bei Besorgung des 
ihnen übertragenen Dienstes die für die einzelnen 
Dienstzweige etwa bestehenden oder künftig zu 
erlassenden besonderen Dienstvorschriften ge­
wissenhaft einzuhalten. 

(3) Die Bediensteten haben beim Dienstantritt 
durch Handschlag zu geloben, die Gesetze der 
Republik österreich stets einzuhalten, sich mit 
ganzer Kraft dem Dienst zu widmen, ihre Dienst­
obliegenheiten gewissenhaft, unparteiisch und 
uneigennützig zu erfüllen, jederzeit auf die 
Wahrung der Interessen des Bundes, im beson­
deren der österreichischen Bundesforste, bedacht 
zu sein, die dienstlichen· Anordnungen ihrer Vor­
gesetzten zu befolgen, das Dienstgeheimnis zu 
wahren und bei ihrem Verhalten in und außer 
Dienst sich ihrer Stellung angemessen zu betragen. 
über die Pflichtenangelobung ist eine Nieder­
schrift aufzunehmen, die der Bedienstete zu 
unterfertigen hat. 

gung), Die n s t ver s c h wie gen h e i t 
, f) daß dieses Bundesgesetz und die zu seiner 

Durchführung erlassenen Verordnungen in § 8. (1) Der Bedienstete hat über jene dienst-
der jeweils geltenden Fass.ung auf das lichen und geschäftlichen Angelegenheiten und 
Dienstverhältnis Anwendung finden. Vorfälle im Dienst und im Betrieb, deren 

Geheimhaltung im Interesse des Bundes, insbe-
(3) Das Dienstverhältnis gilt nur 9ann als sondere der österreichischen Bundesforste, ge­

auf bestimmte Zeit eingegangen, wenn es von legen ist oder ausdrücklich angeordnet wurde 
vornherein auf die Besorgung einer bestimmten oder deren Kenntnisnahme durch Unberufene 
zeitlich begrenzten Arbeit oder eine kalender- zu einer Schädigung des Bundes, insbesondere 
mäßig bestimmte Zeit abgestellt ist. der österreichischen Bundesforste, führen könnte, 

(4) Sofern sich aus Abs. 5 nicht etwas anderes gegenüber jedermann, dem er über eine solche 
ergibt, kann ein Dienstverhältnis, das auf be_Angelegenheit eine Mitteilung zu machen nicht 
stimmte Zeit eingegangen worden ist, auf be- verpflichtet ist, strengstes Stillschweige~ zu beob­
stimmte Zeit nur einmal verlängert werden. achten. Der Bedienstete hat das Dienstgeheimnis 
Diese Verlängerung darf drei Monate nicht über- auch nach Ende des Dienstverhältnisses zu 
schreiten. Wird das Dienstverhältnis darüber wahren. 
hinaus fortgesetzt, so wird es von da ab so (2) . Eine Ausnahme hievon tritt nur so weit 
angesehen, als ob es von Anfang an auf unbe- ein, als der Bedienstete für einen bestimmten 
stimmte Zeit eingegangen worden wäre. Fall von der Verpflichtung zur Dienstver-

(5) Die Einschränkungen des Abs. 4 erster schwiegenheit durch die Generaldirektion . ent­
Satz gelten nicht für Forstadjunkten (§ 47 Abs. 6 bunden wird. 
des Forstrechts-Bereinigungsgesetzes, BGBl. 
Nr.222/1962). 

ABSCHNITT II 

Pflichten der Bediensteten 

All g e me i ne' P f li c h t e n; pfl ich t e n-
angelobung 

. § 7. (1) Die Bediensteten sind verpflichtet, die 
ihnen übertragenen Dienstverrichtungen fleißig 
und gewissenhaft nach bestem Wissen und 
Können ZU vollziehen, die dienstlichen Anord­
nungen der Vorgesetzten zu befolgen, ihren Vor-

Art der d i· e n s tl ich e n Ver wen dun g 

§ 9. Der Bedienstete kann im allgemeinen nur 
zu solchen Verrichtungen herangezogen werden, 
die in der Natur des, Dienstes, für den er aufge­
nommen wurde, lieg~n oder unter Berücksichti­
gung der besonderen Umstände mit diesem 
Dienste vereinbar sind. Der Bedienstete kann je­
doch, wenn es das Dienstesinteresse erfordert, 
auch außerhalb seines, jedoch im Rahmen eines 
der Dienstordnung unterliegenden Dienstzweiges, 
verwendet werden. Die Dauer dieser Verwen­
dung darf zwei Monate nicht überschreiten. 
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1220 der Beilagen 3 

Wohnsitz 

§ 10. (1) Der Bedienstete ist verpflichtet, seinen 
Wohnsitz derart zu wählen, daß er allen dienst­
lichen Verpflichtungen voll und pünktlich nach­
zukommen vermag. 

(2) Beurlaubte oder sonst gerechtfertigt vor,n 
Dienst abwesende Bedienstete haben, wenn Sie 
während des Urlaubes· oder der Abwesenheit 
vom Dienst vorübergehend außerhalb ihres 
Wohnsitzes Aufenthalt nehmen, dem unmittel­
baren Vorgesetzten die Anschrift bekanmzu­
geben, unter der ihnen auf kürzestem Wege 
Nachrichten übermittelt werden können. 

(3) Sofern die Besorgung der dem Bediensteten 
übertragenen Dienstesobliegenheiten von dem 
Aufemhalt in einer hiezu bestimmten Dienst­
wohnung abhängt, ist der Bedienstete verpflich­
tet, dieselbe über Anordnung zu beziehen. Be­
dienstete, die bereits eine Dienstwohnung be­
nützen, sind verpflichtet, auch ohne Wechsel des 
Dienstpostens eine andere Dienstwohnung zu 
beziehen, wenn auf Grund geänderter Verhält­
nisse die Verrichtung der Dienstgeschäfte von 
dort aus zweckmäßiger erscheint und dem Be­
diensteten der Wohnungswechsel nach den Um­
ständen des Falles billigerweise zugemutet werden 
kann. 

(4) Falls für die Besorgung von Kanzleiarbeiten 
kein eigener Kanzleiraum zur Verfügung steht, 
sind diese Arbeiten in der Dienstwohnung zu 
besorgen. 

Aus w ä r t i g e Die n s t ver r ich tun gen; 
Versetzung 

§ 11. Der Bedienstete kann vorübergehend 
außerhalb seines ständigen Dienstortes oder 
Dienstbereiches verwendet oder aus Dienstes­
rücksichten an einen anderen Dienstort oder in 
einen anderen Dienstbereich versetzt werden. Bei 
Versetzungen, die mit einer Knderung des 
Dienstsitzes verbunden sind, ist unter Wahrung 
der dienstlichen Interessen und mit möglichster 
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse 
des Bediensteten eine angemessene übersiedlungs­
frist zu gewähren. 

Arbeitszeit 

Dienststunden von der Generaldirektion unter 
Zugrundelegung einer wöchentlich 45stündigen 
Arbeitszeit zu bestimmen. Die vorgeschriebenen 
Dienststunden sind pünktlich und gewissenhaft 
einzuhalten. 

(3) Die im Sinne des Abs. 2 verwendeten 
Bediensteten können auch außerhalb der vorge­
schriebenen Dienststunden und im Falle dringen­
der Notwendigkeit ausnahmsweise auch an Sonn­
und Feiertagen gegen Gewährung einer ange­
messenen Freizeit an anderen Tagen zur Diens1t­
leistung herangezogen werden. 

Dienstverhinderung 

§ 13. (1) Ist ein Bediensteter durch Krankheit 
oder aus anderen wichtigen Gründen verhindert, 
seinen Dienst zu versehen, so hat er dies ohne 
Verzug seinem Vorgesetzten anzuzeigen und auf 
dessen Verlangen' den Grund der Verhinderung 
zu bescheinigen. 

(2) Ein wegen Krankheit vom Dienst abwesen­
der Bediensteter hat auf Verlangen des Vorge­
setzten, das nach angemessener Zeit wiederholt 
werden kann, eine Bestätigung der zuständigen 
Krankenkasse oder eines Arztes über Ursache 
und Dauer der Dienstunfähigkeit vorzulegen und 
ist verpflichtet, sich auf Anordnung seines, Vor­
gesetzten der amts ärztlichen Untersuchung zu 
unterziehen. 

(3) Kommt der Bedienstete diesen Verpflich­
tungen nicht nach, so verliert er für die Dauer 
der Säumnis den Anspruch auf seine Bezüge, es 
sei denn, er macht glaubhaft, daß der Erfüllung 
dieser Verpflichtungen unabwendbare Hindernisse' 
entgegengestanden sind. 

Nebenbeschäftigung 

§ 14. Der Bedienstete darf keine Neben­
beschäftigung betreiben, die dem Standesansehen 
oder dem Anstand widerstreitet oder die ihn 
in der vollständigen oder gen auen Erfüllung 
seiner dienstlichen Verpflichtungen behindert 
oder die Vermutung der Befangenheit in Aus­
übung des Dienstes hervorrufen könnte. Jede 
erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung ist dem un­
mittelbaren Vorgesetzten anzuzeigen. 

ABSCHNITT III 

§ 12. (1) Sofern die dem Bediensteten über- Rechte der Bediensteten 
tragene Dienstleistung einen Inbegriff von UNTERABSCHNITT A 
Dienstesobliegenheiten beinhaltet, deren Besor- Entlohnung 
gung nicht so sehr durch die Aufwendung einer d D' 

Ver wen dun g s g r u p. p e nun 1 e n s t-gewissen Arbeitszeit als durch die gewissenhafte 
und zeitgerechte Erfüllung des mit diesem Dienst- Z w e 1 g e 
posten nach den betreffenden Dienstvorschriften § 15. (1) Zum Zwecke der Bezugsfests!!tzung 
und nach der allgemein üblichen Auffassung ver- werden die Bedien~~eten. in folgende vier Ver-
bundenen Aufgabenkreis bestimmt ist, ergibt wendungsgruppen emgeteilt: .. . 
sich die erforderliche. Arbeitszeit aus der Natur, Verwendungs gruppe A = hoherer Dienst 
des Dienstes. Verwendungs gruppe B = gehobener Dienst 

(2) Soweit dies nicht der Fall ist, insbesondere Verwendungsgruppe C = Fachdienst 
für den ausschließlichen Bürodienst, sind die Verwendungsgruppe D = mittlerer Dienst 
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4 1220 der. Beilagen 

(2) Die Voraussetzungen für die Einreihung 
in die Verwendungsgruppen und die den einzel­
nen Verwendungsgruppen zugewiesenen Dienst­
zweige sind in der Anlage A zu diesem Bundes­
gesetz bestimmt. 

Bezüge 

§ 16. (1) Dem Bediensteten gebühren Monats­
bezüge. 

(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt 
und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulagen, Ver­
wendungszulagen mit allfälligen Zuschlägen, 
Haushaltszulage, Ergänzungszulagen, Teuerungs­
zulagen). 

(3) Nicht vollbeschäftigte Bedienstete erhalten 
den ihrer Arbeitszeit entsprechenden Teil des 
Monatsbezuges. 

(4) Außer den Monatsbezügen gebührt dem 
Bediensteten für jedes Kalendervierteljahr eme 
Sonderzahlung in der Höhe von 50 v. H. des 
Monatsbezuges, der ihm für den Monat der Aus­
zahlung zusteht. Steht ein Bediensteter während 
des Kalendervierteljahres, für das die Sonder­
zahlung gebührt, nicht ununterbrochen im Genuß 
des vollen Monatsbezuges, so gebührt ihm als 
Sonderzahlung nur der entsprechende Teil. Als 
Monat der Auszahlung gilt bei Ausscheiden 
aus dem Dienstverhältnis jedenfalls der Monat 
des Ausscheidens. 

Gehalt 

§ 17. (1) Das Gehalt des Bediensteten wird 
durch die Verwendungs gruppe und in ihr durch 
die Gehaltsstufe bestimmt. 

(2) Das Gehalt beträgt 

in der Verwendungsgruppe 
in der 

A I B I c I D Gehaltsstufe 

Schilling 

1 5.127 3780 3250 2762 
2 5.407 3993 3415 2912 
3 5.687 4206 3580 3062 
4 5.967 4419 3745 3212 
5 6.247 4632 3910 3362 
6 6.450 4845 4075 3512 
7 6.653 5058 4170 3599 
8 6.856 5271 4265 3686 
9 7.059 5484 4360 3773 

10 7.262 5697 4455 3860 
11 7.521 5910 4550 3947 
12 7.780 6076 4645 4034 
13 8.039 6242 4740 4121 
14 8.298 6408 4835 4208 
15 8.557 6574 4930 4295 
16 8.816 6740 5025 4382· 
17 9.075 6906 5120 4469 
18 9.334 7072 5215 4556 
19 9.844 7462 5465 4756 
20 10.354 7852 5715 4956 

(3) Das Gehalt beginnt, soweit 1m folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, mit der Gehalts­
stufe 1. 

, (4) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 2 und 3 ist das Gehalt eines Bediensteten 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nach 
dem Gehalt der Gehaltsstufe 1 abzüglich des 
Unterschiedsbetrages zwischen den Gehalts­
stufen 2 und 1 zu bemessen. 

Vorrückung 

§ 18. Für die Vorrückung und für den Vor­
rückungsstichtag sind, soweit in diesem Bundes­
gesetz nichts anderes bestimmt ist,' die für die 
Vertragsbediensteten des Bundes' geltenden ge­
setzlichen Bestimmungen anzuwenden. 

Übersteilung in eine höhere 
Verwendungsgruppe 

§ 19. (1) Wird ein Bediensteter aus der Ver­
wendungsgruppe D in die Verwendungsgruppe C 
überstellt, so bleibt er in der erreichten Gehalts­
stufe. 

(2) Wird ein Bediensteter aus der Verwen­
dungsgruppe D oder C in die Verwendungs­
gruppe B überstellt, so gebührt ihm die Gehalts- . 
stufe, die sich ergeben würde, wenn er die Zeit, 
die für die Erreichung seiner bisherigen Gehalts­
stufe notwendig ist, in dem zwei Jahre über­
steigenden Ausmaß als Bediensteter der Ver­
wendungsgruppe B zurückgelegt hätte; an die 
Stelle des Zeitraumes von zwei Jahren tritt ein 
solcher von vier Jahren, wenn der Bedienstete 
keine Reifeprüfung an einer höheren Lehranstalt 
abgelegt hat. 

(3) Wird ein Bediensteter aus der Verwen­
dungsgruppe B in die Verwendungsgruppe A 
überstellt, so gebührt ihm die Gehaltsstufe, die 
sich ergeben würde, wenn er die Zeit, die für 
die Erreichung seiner bisherigen Gehaltsstufe not­
wendig ist, in dem vier Jahre übersteigenden 
Ausmaß als Bediensteter ger Verwendungs­
gruppe A zurückgelegt hätte; an die Stelle des 
Zeitraumes von vier Jahren tritt ein solcher 
von sechs Jahren, wenn der Bedienstete nicht 
die Vollendung einer Hochschulbildung im Sinne 
der allgemeinen Anstellungserfordernisse für 
Bundesbeamte der Verwendungsgruppe A auf­
weist. 

(4) Wird ein Bediensteter aus der Verwen­
dungsgruppe D oder C in die Verwendungs­
gruppe A überstellt, so gebührt ihm die Gehalts­
stufe, die sich ergeben würde, wenn die Abs. 2 
und 3 auf ihn angewendet worden wären. 

(5) Wenn es für den Bediensteten günstiger 
ist, ist er abweichend von den Bestimmungen 
der Abs. 2 bis 4 so zu behandeln, als ob er 
die Hälfte der Zeit, die er nach Erfüllung des 
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gemeinsamen Anstellungserfordernisses für die 
höhere Verwendungsgruppe in einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe zurückgelegt hat, in der 
höheren Verwendungsgruppe verbracht hätte. 

(6) Durch eine überstellung nach den Abs. 1 
bis 4 wird der Vorrückungstermin nicht berührt. 

(7) Ist das Gehalt in der neuen Verwendungs­
gruppe niedriger als das Gehalt, das dem Bedien­
steten jeweils in einer niedrigeren Verwend ungs­
gruppe zukommen würde, so gebührt dem 
Bediensteten eine Ergänzungszulage auf dieses 
Gehalt. 

übersteilung in eine niedrigere 
Verwendungsgruppe 

§ 20. (1) Wird ein Bediensteter in eine 
niedrigere Verwendungsgruppe überstellt, so ge­
bühren ihm die Gehaltsstufe und der Vor­
rückungstermin, die sich ergeben würden, wenn 
er die Zeit, die für die Vorrückung in der 
bisherigen Verwendungs gruppe maßgebend war, 
als Bediensteter der neuen Verwendungs gruppe 
zurückgelegt hätte. Wird ein Bedienstet'er, der 
in eine höhere Verwendungsgruppe überstellt 

. worden ist, in eine niederigere Verwendungs­
gruppe überstellt, so ist er so zu behandeln, als 
ob er bis zu überstellung in die niedrigere 
Verwendungsgruppe in der Verwendungsgruppe 
verblieben wäre, aus der er in die höhere Ver­
wendungsgruppe überstellt worden ist. 

(2) Ist das Gehalt, das der Bedienstete in 
der niedrigeren Verwendungsgruppe nach Abs. 1 
erhält, niedriger als das bisherige Gehalt, so 
gebührt dem Bediensteten eine nach Maßgabe 
des Erreichens eines höheren Gehaltes einzu­
ziehende Ergänzungszulage auf das bisherige 
Gehalt. 

Die n s tal t er s z u la g e 

§ 21. (1) Den Bediensteten gebührt nach zwei 
in der höchsten Gehaltsstufe ihrer Verwendungs­
gruppeverbrachten Jahren eine Dienstalterszu­
lage. 

(2) Die Dienstalterszulage beträgt in der Ver­
wendungsgruppe A 390 S, in der Verwendungs­
gruppe B 297 S, in der Verwendungsgruppe C 
186 S und in der Verwendungsgruppe D 161 S. 
Sie erhöht sich nach vier in der höchsten Gehalts­
stufe verbrachten Jahren auf das doppelte Aus­
maß der vor genannten Beträge. 

Verwendungszulagen 

§ 22. (1) Bediensteten, die durch schriftliche 
Verfügung der Generaldirektion mit einer der 
im Abs. 3 genannten Funktionen definitiv be­
traut werden, gebührt für die Dauer der Aus­
übung der Funktion eine Verwendungszulage. 

(2) Die Verweridungszulage ist einzustellen, 
wenn der Bedienstete mit einem anderen Dienst­
posten betraut wird, für den keine oder eine 
andere Verwendungszulage vorgesehen ist. In 
den Fällen, in denen eine solche Maßnahme aus 
Gründen erfolgt, die 

a) nicht in der Person des Bediensteten liegen 
oder 

b) darin begründet sind, daß der Bedienstete 
durch Krankheit oder Unfall zur weiteren 
Versehung seines bisherigen Dienstes un­
fähig ist, wenn er diese Unfähigkeit nicht 
vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt hat, 

gebührt dem Bediensteten eine nach Maßgabe 
des Erreichens eines höheren Gehaltes zuzüglich 
einer allfälligen Verwendungszulage einzuzie­
hende Ergänzungszulage auf das bisherige Gehalt 
zuzüglich der bisherigen Verwendungszulage. 

(3) Die Verwendungszulage wird durch die 
Verwendungsgruppe und in ihr durch die Ver­
wendungsstufe und die Zulagenstufe bestimmt. 
Es sind einzureihen: 

a) in der Verwendungsgruppe A: 
1. Leiter einer Abteilung in der General­

direktion in die Verwendungsstufe A 1, 
2. Oberforstmeister und Referatsleiter so­

wie Fachreferenten und Rechtskonsulen­
ten, die mit besonders verantwortungs­
vollen Obliegenheiten betraut werden, in 
die Verwendungsstufe A 2, 

3. Leiter einer Fo~stverwaltung und Leiter 
eines Bau- und Maschinenhofes (Forst­
meister) sowie Fachreferenten und 
Rechtskonsulenten in die Verwendungs­
stufe A 3; 

b) in der Verwendungsgruppe B: 
1. der Leiter der Buchhaltungsabteilung 

(Hauptbuchhalter) in die Verwendungs­
stufe B 1, 

2. Referenten in der Generaldirektion, die 
mit besonders verantwortungsvollen 
Funktionen betraut werden, und Ober­
buchhalter in die Verwendungsstufe B 2, 

3. Referenten, die mit verantwortungs­
vollen Funktionen betraut werden, und 
Gruppenleiter in der Buchhaltungsabtei­
lung in die Verwendungsstufe B 3, 

4. bilanz fähige Buchhalter und Referenten 
in der Generaldire.ktion, in allen Fällen 
nach Ablegung einer die Kenntnisse für 
den Dienst erweisenden Fachprüfung und 
Eintritt der Voraussetzung des § 50 
Abs. 3, in die Verwendungsstufe B 4; 

c) in der Verwendungsgruppe C: 
1. der Kanzleileiter der Generaldirektion in 

die Verwendungsstufe C 1, 

1220 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 32

www.parlament.gv.at



6 1220 der Beilagen 

2. Revier- und Kanzleiförster sowie Bedien­
stete der Verwendung~stufe C 3, die mit 
Aufgaben eines Kanzleiförsters betraut 
sind, frühestens mit dem Erreichen der 
Gehaltsstufe 12 in die Verwendungs­
stufe C 2, 

3. Revier- und Kanzleiförster, Bedienstete 
im Verwaltungsdienst, die mit den Auf­
gaben eines Kanzleiförsters betraut wer­
den, nach Ablegung der. Fachprüfung, 
und Bedienstete in der Generaldirektion, 
die mit besonders verantwortungsvollen 

(4) Die Verwendungsz~lage beträgt 

Aufgaben betraut werden, nach Ablegung 
einer die Kenntnisse für den Dienst er­
weisenden Fachprüfung, sofern diese 
Bediensteten mindestens zehn Jahre in 
dieser Verwendung gestanden sind und 
eine Mindestdienstzeit von 15 Jahren 
aufweisen, in die Verwendungsstufe C 3; 

d) in der Verwendungsgruppe D: 
Bedienstete, die mit besonders verantwor­
tungsvollen Aufgaben betraut werden, nach 
Eintritt der Voraussetzung nach § 50 Abs. 3 
in die Verwendungsstufe D 1. 

in der Zulagenstufe 
in der 

Verwendungs- 1 

I 
frühestens. mit 

I 
2 I stufe Erreichen der 

Schilling Gehaltsstufe 

A 1 3850 12 5085 
A2 2750 12 3745 
A 3 1110 10 2. Jahr 1430 

B 1 2260 13 3670 
B 2 1685 13 2030 
B 3 940 13 1200 
B 4 565 10 655 

C 1 725 13 855 
C2 640 15 800 
C 3 385 13 540 

D 1 190 16 275 

(5) Wird eine der in Abs. 3 genannten Fupk­
tionen von einem Bediensteten nur vorüber­
gehend oder vertretungsweise versehen, so ge-

. bührt ihm für die zwei Monate übersteigende 
Dauer dieser Verwendung eine Ergänzungszulage 
in der Höhe der Verwendungszulage, die ihm 
zukäme, wenn er mit dieser Funktion definitiv 
betraut worden wäre. 

Vor r ü c k u n gin ein e hö her e 
Verwendungszulage 

§ 23. (1) Die Verwendungszulage beginnt, so­
weit im § 24 nichts anderes bestimmt wird, 
in der Zulagenstufe 1. 

(2) Der Bedienstete rückt in die Zulagenstufe 2 
in den Verwendungsstufert A 1, A 2 und B 1 
nach drei Jahren, in den übrigen Verwendungs­
stufen nach fünf Jahren, in jedem Falle jedoch 
frühestens mit dem Erreichen der im § 22 Abs. 4 
angeführten Gehaltsstufe vor. Die für die Ver­
tragsbediensteten des Bundes geltenden gesetz­
lichenBestimmungen über den Zeitpunkt der 
Vorrüd{Ung sind anzuwenden. 

3 I 4 I 5 I 6 

Schilling 

6420 7755 9090 -
4815 5885 6955 -
1785 2140 2495 2850 

5020 6430 - -
2340 2685 3030 -
1440 1700 1960 -
745 805 - -

1030 1205 1380 -
1000 1200 - -
715 890 1065 -

360 - - -

(3)- Die Vorrückung in die weiteren Zulagen­
stufen findet nach jeweils fünf Jahren, die der 
Bedienstete in seiner Verwendungsstufe verbracht 
hat, statt. 

übersteilung in eine höhere 
Verwendungsstufe 

§ 24. (1) Wird ein Bediensteter mit einer 
Funktion betraut, die den Anspruch auf eine 
höhere Verwendungsstufe begründet, und ist die 
Verwendungszulage in der niedrigsten Zulagen­
stufe der neuen Verwendungsstufe niedriger als 
die bisherige Verwendungszulage, so gebührt dem 
Bediensteten die der bisherigen Verwendungs­
zulage entsprechende Zulagenstufe, wenn aber 
eine solche Zulagenstufe nicht vorgesehen ist, 
die Zulagenstufe mit der nächsthöheren Ver-
wendungszulage. . 

(2) Abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 1 gebührt dem Bediensteten 

a) der Verwendungsstufe A 3 der Zulagen­
stufen 3 bis 6, der mit einem Dienstposten 
der Verwendungsstufe A 2 betraut wird, 
die jeweils nächstniedrigere Zulagenstufe 
der neuen Verwendungsstufe ; 
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b) der Verwendungsstufe A 2 der Zulagen­
stufen 2 bis 5, der mit einem Dienstposten 
der Verwendungsstufe Albetraut wird, 
mindestens die Zulagenstufe 2 der neuen 
Verwendungsstufe ; 

c) der Verwendungsstufe A 3 der Zulagen­
stufen 3 bis 6, der mit einem Dienstposten 
der Verwendungsstufe Al betraut wird, 
diejenige Zulagenstufe der neuen Verwen­
dungsstufe, die sich unter der Annahme 
einer vorangegangenen Einstufung in die 
Verwendungsstufe A 2 in Anwendung der 
Bestimmungen der lit. a und b ergibt. 

(3) Nach der Betrauung mit einer Funktion, 
die den Anspruch auf eine höhere Verwendungs­
stufe begründet, rückt der Bedienstete in die 
nächsthöhere Zulagenstufe in dem Zeitpunkt vor, 
in dem er in der bisherigen Verwendungsstufe 
nach Abs. 1 die Voraussetzung für das Erreiche~ 
der nächsthöheren Zulagenstufe der neuen Ver­
wendungsstufe erfüllt hätte, spätestens aber nach 
Ablauf der im § 23 Abs. 2 und 3 genannten 
Zeiträume und dem Erreichen der im § 22 Abs. 4 
angeführten Gehaltsstufe. Hat der Bedienstete in 
der bisherigen Verwendungsstufe die höchste 
Zulagenstufe erreicht, so ist ihm die Zeit, die 
er in der höchsten Zulagenstufe der bisherigen 
Verwendungsstufe verbracht hat, bis zum Aus­
maß von fünf Jahren in der neuen Zulagenstufe 
der höheren Verwendungsstufe anzurechnen. Die 
für die Vertragsbediensteten des Bundes gelten­
den gesetzlichen Bestimmungen über den Zeit­
punkt der Vorrückung sind sinngemäß anzu­
wenden. 

Zuschläge zu den Verwendungs­
zulagen 

§ 25. (1) Den Leitern der Forstverwaltungen 
und der Bau- und Maschinenhöfe und den 
Revierförstern gebührt, soweit § 12· Abs. 1 anzu­
·wenden ist, nach Maßgabe der folgenden Be­
stimmungen ein Zuschlag zur Verwendungs­
zulage. 

(2) Die Höhe dieses Zuschlages richtet sich 
nach dem Grad der Arbeitsbelastung, der bei 
Leitern der Forstverwaltungen und den mit der 
Versehung eines Försterdienstbezirkes betrauten 
Revierförstern nach dem operatsmäßigen Hiebs­
satz, der Fläche, der Arrondierung und allfälligen 
Nebenbetrieben ermittelt und in Punkten ausge­
drückt wird. 

(3) Die Anzahl der Punkte ist wie folgt zu 
ermitteln: . 

1. a) Für je 1000 fm operatsmäßigen Hiebs­
satzes ein Punkt; bei dauernder Nicht­
erfüllung des Hiebssatzes ist für die Ermitt­
lung der Punkte anzahl der tatsächliche 
Einschlag zugrunde zu legen. 

b) Für je 1000 ha 
aa) Wirtschaftswaldes ein Punkt, 
bb) Schutz- oder Bannwaldes und produk­

tiver Nebengründe 0,3 Punkte, 
cc) unproduktiver Nebengründe 

0,05 Punkte. 

2. Die Summe der gemäß Z. 1 ermittelten 
Punkte ist 

a) bei guter Arrondierung mit dem Faktor 1, 
b) bei mittelmäßiger Arrondierung mit dem 

Faktor 1,25 und 
c) bei schlechter Arrondierung mit dem Fak­

tor 1,50 zu vervielfachen. 

3. Die sich gemäß Z. 1 und 2 ergebende 
Punkteanzahl ist um einen Punkt zu erhöhen, 
wenn mit dem betreffenden Dienstposten die 
Führung eines Nebenbetriebes verbunden ist 
und die daraus sich ergebende Belastung zumin­
dest mit der Belastung bei einem operatsmäßigen 
Hiebssatz von 1000 fm zu vergleichen ist. 

4. Die sich gemäß Z. 1 bis 3 ergebende Punkte­
summe ist ab 0,50 Punkten aufzurunden, an­
sonsten abzurunden. 

(4) Die Anzahl der Punkte für Leiter von 
Bau- und Maschinenhöfen sowie für Revier­
förster, die bei Bau- und Masdlinenhöfen ver­
wendet werden, ist von der Generaldirektion 
unter Bedachtnahme auf die Belastung im Ver­
gleich zu den unter Abs. 2 fallenden Verwen­
dungen festzusetzen. 

(5) Ein Zuschlag gebührt nur, wenn die Anzahl 
der sich für den Bediensteten aus Abs. 3 und 4 
ergebenden Punkte ein Viertel der höchsten 
gemäß Abs. 3 ermittelten Punkte anzahl der ent­
sprechenden Verwendungsgruppe übersteigt. 

(6) Der Zuschlag beträgt für jeden vollen· 
Punkt 

a) für Bedienstete der Verwendungsstufe A 3 
S 17"50 und 

b) für Bedienstete der Verwendungsstufe C 2 
oder C 3 S 42. 

(7) Der Zuschlag gebührt nach Ablauf eipes 
Jahres nach Betrauung mit einer der in Abs. 1 
angeführten Verwendungen; Bedienstete, die im 
Zeitpunkt der Betrauung in eine der in Abs. 6 
erwähnten Verwendungsstufen eingereiht sind, 
gebührt der Zuschlag ab dem Zeitpunkt der 
Betrauung. 

(8) Bei einer Änderung der Verwendung, die 
eine Änderung oder den Wegfall der für die 
Ermittlung des Zuschlages maßgebenden Punkte­
anzahl bewirkt, ist der Zuschlag ab dem auf die 
Verwendungsänderung folgenden Monatsersten 
neu zu bemessen beziehungsw,eise einzustellen. 
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Haushaltszulage 

§ 26. Dem Bediensteten gebührt eine Haus­
haltszulage, soweit er nicht auf Grund eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses An­
spruch auf gleichartige Zulagen hat. Der An­
spruch auf die Haushaltszulage sowie deren Aus­
maß, Anfall und Einstellung richten sich, sofern 
sich aus § 28 nicht etwas anderes ergibt, nach 
den für die Bundesbeamten geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen. 

Auszahlung der Bezüge 

§ 29. (1) Der Monatsbezug ist am Ersten jedes 
Monates oder, wenn der Monatserste kein 
Arbeitstag ist, am vorhergehenden Arbeitstag im 
vorhinein auszuzahlen; eine vorzeitige Auszah­
lung ist zulässig, weim sie aus organisatorischen 
Gründen, die mit der Durchführung der Aus­
zahlung im Zusammenhang stehen, notwendig ist 
und überdies das Bundesministerium für Finanzen 
zugestimmt hat. 

(2) Die ,für das erste Kalendervierteljahr 
T e u e run g s z u lag e n gebührende Sonderzahlung ist am 1. März, die 

für das zweite Kalendervierteljahr gebührende 
§ 27. (1) Sofern es zur Anpassung der Monats- Sonderzahlung am 1. Juni, die für das dritte 

bezüge an geänderte Lebenshaltungskosten not- Kalendervierteljahr gebührende Sonderzahlung 
wendig ist, können durch Verordnung der am 1. September und die für das vierte Kalender­
Bundesregierung im Einvernehmen mit dem vierteljahr gebührende Sonderzahlung am 
Hauptausschuß des Nationalrates Teuerungs- 1. Dezember auszuzahlen. Sind diese Tage keine 
zulagen gewährt werden. Diese Teuerungs- Arbeitstage, so ist die Sonderzahlung am vorher­
zulagen sind in Hundertsätzen festzusetzen. Sie 'gehenden Arbeitstag auszuzahlen. Scheidet ein 
können für die einzelnen Teile des Monats- Bediensteter vor Ablauf eines Kalendervier.tel­
bezuges (§ 16 Abs. 2) auch verschieden hoch jahres aus dem Dienstverhältnis aus, so ist die 
festgesetzt werden. Sonderzahlung binnen einem Monat nach Beendi-

(2) Die Teuerungszulagen teilen das rechtliche gung des Dienstverhältnisses auszuzahlen. 
Schicksal des Teiles des Monatsbezuges, zu dem (3) Ist der sich nach Durchführung der der 
sie gewährt wurden. auszahlenden Stelle obliegenden Abzüge erge-

Anfall und Einstellung des 
Monatsbezuges 

§ 28. (1) Der Anspruch auf den Monatsbezug 
beginnt mit dem Tag des Dienstantrittes. 

(2) Änderungen des Monatsbezuges werden 
mit dem auf den maßgebenden Tag folgenden 
Monatsersten oder, wenn der maßgebliche Tag 
der Monatserste ist, mit diesem Tage wirksam. 
Maßgebend ist der Tag des Wirksamwerdens der 
bezüglichen Verfügung. 

(3) Der Anspruch auf Monatsbezug endet mit 
der Beendigung des Dienstverhältnisses. Wenn 
jedoch die österreichischen Bundesforste ein Ver­
schulden an dem vorzeitigen Austritt des Bedien­
steten trifft, so behält dieser seine vertrags­
mäßigen Ansprüche auf den Monatsbezug für 
den Zeitraum, der bis zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses durch Ablauf der bestimmten 
Vertragszeit oder durch ordnungsgemäße Kündi­
gung durch die österreichischen Bundesforste 
hätte verstreichen müssen, unter Einrechnung 
dessen, was er in folge Unterbleibens der Dienst­
leistung erspart oder durch anderweitige Ver­
wendung erworben oder zu erwerben absichtlich 
versäumt hat. Für die ersten drei Monate dieses 
Zeitraumes hat die Einrechnung zu unterbleiben. 

(4) Gebührt der Monatsbezug nur für einen 
Teil des Monates oder ändert sich im Laufe des 
Monates die Höhe des Monatsbezuges, so ent­
fällt auf jeden Kalendertag ein Dreißigstel des 
entsprechenden Monatsbezuges. 

bende Betrag nicht durch zehn Groschen teilbar, 
so sind Restbeträge bis einschließlich fünf 
Groschen zu vernachlässigen und Restbeträge von 
mehr als fünf Groschen als volle zehn Groschen 
auszuzahlen. 

Vorschüsse und Geldaushilfen 

§ 30. (1) Wenn ein Bediensteter unverschuldet 
in eine Notlage geraten ist oder wenn sonst 
berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen, kann 
ihm auf Ersuchen ein unverzinslicher, längstens 
binnen 18 Monaten zurückzuzahlender Vorschuß 
aus Bundesmitteln bis zur Höhe des zweifachen 
Monatsbezuges gewährt werden. Die Gewährung 
eines Vorschusses kann von Sicherstellungen ab­
hängig gemacht werden. Der Vorschuß wird im 
Wege der Aufrechnung abgestattet, der Bedien­
stete kann jedoch den Vorschuß vorzeitig zurück­
zahlen. Scheidet ein Bediensteter aus dem Dienst­
verhältnis aus, so werden die noch aushaftenden 
Raten sogleich fällig. Zur Deckung eines in diesem 
Zeitpunkt noch nicht zur Gänze zurückgezahlten 
Vorschusses können die dem ausscheidenden 
Bediensteten zustehenden Geldansprüche heran­
gezogen werden. 

(2) Bediensteten, die eine für das Ausmaß 
der Abfertigung angerechnete oder anrechenbare 
Dienstzeit von mindestens sieben Jahren auf­
weisen, kann unter den im Abs. 1 angegebenen 
Voraussetzungen ein längstens binnen vier 
Jahren zurückzuzahlender Vorschuß bis zur Höhe 
von drei Monatsbezügen gewährt werden. 
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(3) In besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen können im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen weitergehende 
Begünstigungen gewährt werden. 

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
finden während eines Dienstverhältnisses, das auf 
bestimmte Zeit oder auf Probe eingegangen 

,wurde, keine Anwendung. Ausnahmen können 
nur im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Finanzen bewilligt werden. 

(5) Wenn ein Bediensteter unverschuldet in 
eine Notlage geraten ist, kann ihm zu deren 
überbrüdiung auch eine nicht rüdizahlbare 
Geldaushilfe gewährt werden. 

Nebengebühren 

§ 31. Für die Nebengebühren (Aufwandsent­
schädigungen, Mehrleistungsvergütungen, Sonder­
zulagen und Einmalige Belohnungen) gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen für die 
Bundesbeamten sinngemäß. 

Naturalbezüge 

§ 32. (1) Wird dem Bediensteten eine Dienst­
oder Naturalwohnung zur Benützung über­
lassen, so hat er eine angemessene Vergütung zu 
leisten; diese ist unter Berüdisichtigung der Orts­
verhältnisse sowie der den österreichischen 
Bundesforsten erwachsenden Gestehungskosten 
festzusetzen. 

(5) Die Räumungsfrist beträgt einen Monat; 
sie beginnt mit dem Tag der Beendigung des 
Dienstverhältnisses oder mit dem Tag, an d~m 
der Bedienstete den Dienst in seinem neuen 
Dienstort anzutreten hat. 

(6) Sofern dienstliche Interessen nicht berührt 
werden und der Bedienstete - im Falle seines 
Todes die Hinterbliebenen, die mit ihm im 
gemeinsamen Haushalt gelebt haben - nach­
weist, daß sie aus berüdisichtigungswürdigen 
Gründen innerhalb der Frist des Abs. 5 die 
Dienst- oder Naturalwohnung nicht räumen 
konnten, kann die Generaldirektion die 
Räumungsfrist bis zum Höchstausmaß von sechs 
Monaten verlängern. Der Verlängerungszeitraum 
darf jedoch zusammen mit der Kündigungsfrist 
zwölf Monate nicht überschreiten. Eine Verlänge­
rung der Räumungsfrist ist unzulässig, wenn 
der Bedienstete, entlassen 'wurde oder ohne 
wichtigen Grund aus dem Dienstverhältnis aus­
getreten ist. 

(7) Der Bedienstete hat auf Verlangen der 
Generaldirektion die Naturalwohnung innerhalb 
der ortsübli~en Frist zu räumen, wenn sie auf 
eine Art verwendet werden soll, die in höherem 
Maße den Interessen der Verwaltung dient, als 
die gegenwärtige Verwendung; ob diese Voraus­
setzung zutrifft, entscheidet die Generaldirektion. 

(8) Kranke und Wöchnerinnen können zur 
gänzlichen Räumung der Dienst- oder Natural­
wohnung nicht verhalten werden, solange sie 
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der 
Gesundheit des Kindes nicht übersiedeln können. 

(2) Durch die überlassung einer Dienst- oder Diesen Umstand haben sie auf Verlangen durch 
Naturalwohnung an einen Bediensteten wird kein ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen. 
Bestandverhältnis begründet. Die entgeltliche 
überlassung von Räumlichkeiten, die zur Dienst- (9) Während der Räumungsfrist sind der 
oder Naturalwohnung g'ehören, bedarf der Ge- Bedienstete oder seine Hinterbliebenen verpflich­
nehmigung durch die Generaldirektion. tet, auf Verlangen der Generaldirektion einen 

angemessenen Teil der Dienst- oder Natural-
(3) Der Bedienstete ist verpflichtet, für die ch wohnung zur Unterbringung des Dienstna -

Dauer seiner Abwesenheit vom Dienst, soweit folgers zu räumen, falls keine andere zumutbare 
sie fünf Wochen übersteigt, auf Verlangen der, Unterbringungsmöglichkeit für den Nachfolger 
Generaldirektion einen angemessenen Teil seiner besteht. Das gleiche gilt für die letzten sechs 
Dienst- oder Naturalwohnung zur Unterbrin- Wochen vor der angeordneten Knderung des 
gung seines Vertreters freizumachen, wenn keine Dienstsitzes oder der Beendigung des Dienst­
andere Unterbringungsmöglichkeit für diesen verhältnisses, wenn es von einem der beiden 
besteht und wenn dem Bediensteten dies nach Vertragsteile gekündigt wurde oder durch Zeit­
den besonderen Umständen billigerweise zuge- ablauf be endet wird. 
mutet werden kann. 

(4) Wird das Dienstverhältnis beendet oder 
ändert sich der Dienstsitz des Bediensteten, so 
ist die Dienst- oder Naturalwohnung innerhalb 
der im Abs. 5 festgesetzten Räumungsfrist zu 
räumen und in vollständig geräumtem Zustand 
samt Zubehör dem Leiter der zuständigen Dienst­
stelle oder dem von der Generaldirektion bestell­
ten Dienstnachfolger zu übergeben. Ein Anspruch 
auf Beistellung einer Ersatzwohnung durch die 
österreichischen Bundesforste besteht nicht. 

§ 33. (1) Die Bestimmungen des § 32 Abs. 1, 
2 und 4 finden auch sinngemäße Anwendung, 
wenn dem Bediensteten im Zusammenhang mit 
einer bestimmten Dienstverwendung die Benüt­
zung landwirtschaftlicher Grundstüdie (Dienst­
gründe) oder Hausgärten gewährt wird. 

(2) Wird das Dienstverhältnis beendet oder 
ändert sich der Dienstsitz des Bediensteten, so 
sind die Dienstgründe und Hausgärten innerhalb 
der im Abs. 3 festgesetzten Frist dem Leiter 

2 
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der zuständigen Dienststelle oder dem von der UNTERABSCHNITT B 
Generaldirektion bestellten Dienstnachfolger zu Sonstige Rechte 
übergeben. Ans p r ü eh e bei Die n s t-

(3) Die übergabefrist beträgt einen Monat; ver hin der u n g 
sie beginnt mit dem Tag der Beendigung des § 35. (1) Ist der Bedienstete nach Antritt des 
Dienstverhältnisses oder mit dem Tag, an dem Dienstes durch Unfall oder frühestens 14 Tage 
der Bedienstete den Dienst in seinem neuen nach Dienstantritt durch Krankheit ,an der 
Dienstort angetreten hat. Die Generaldirektion Dienstleistung verhindert, ohne, daß er die Ver­
kann für alle Hausgärten oder einen Teil dieser hinderung vorsätzlich oder durch grobe Fahr­
Grundstücke die übergabsfrist so weit verlän- lässigkeit herbeigeführt hat, so behält er den 
gern, als sie die Räumungsfrist nach § 32 Abs. 6 Anspruch auf den Monatsbezug bis zur Dauer 
verlängert hat. von 42 Kalendertagen, wenn aber das Dienst-

(4) Die übergabefrist nach dem ersten Satz v5!rhältnis fünf Jahre gedauert hat, bis zur Dauer 
des Abs. 3 verlängert sich um zwei Monate, von 91 Kalendertagen, und wenn es zehn Jahre 
wenn innerhalb dieses Zeitraumes die Einbrin- gedauert hat, bis zur Dauer von '182 Kalender­
gung der Ernte zu gewärtigen ist. In diesem tagen. 
Falle hat der zur übergabe Verpflichtete noch (2) Wenn die Dienstverhinderung die Folge 
Anspruch auf die innerhalb des Verlängerungs· einer Gesundheitsschädigung ist, für die der 
zeitraumes anfallende Ernte. Fällt die Ernte erst Bedienstete eine Rente nach dem Kriegsopfer­
nach Ablauf des Verlängerungszeitraumes an, so versorgungsgesetz 1957, BGBl. Nr. 152, dem 
sind dem zur übergabe verpflichteten Bedien- Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947, oder 
steten die von ihm, auf die entgangene Ernte dem Heeresversorgungsgesetz, BGBl. Nr. 27/ 
gemachten ortsüblichen Aufwendungen von den 1964, bezieht, verlängern sich die Zeiträume, 
österreichischen Bundesforsten oder dem bestell- während derer der Anspruch auf den Monats­
ten Dienstnachfolger angemessen. zu ersetzen, bezug fortbesteht, wenn die Minderung der 
sofern auf die anfallende Ernte nicht ausdrü<;klich Erwerbsfähigkeit mindestens 50 v. H. beträgt, 
verzichtet wird. derart, daß das Ausmaß der auf solche Schädi-

(5) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 4 finden gungen zurückzuführenden Dienstverhinderun­
nur insoweit Anwendung, als nicht zwischen gen nur zu zwei Drittel auf die im Abs. 1 an ge­
dem zur übergabe verpflichteten Bediensteten führten Zeiträume angerechnet wird, wenn jedoch 
einerseits und seinem Dienstnachfolger oder der die Minderung der Erwerbsfähigkeit mindestens 
Generaldirektion andererseits anderweitige Ver- 70 v. H. beträgt, derart, daß das Ausmaß der 
einbarungen getroffen werden. auf solche Schädigungen zurückzuführenden 

Dienstverhinderungen nur zur Hälfte auf die 
§ 34. (1) Dem Bediensteten kann von der im Abs. 1 angeführten Zeiträume angerechnet 

Generaldirektion das Recht auf Bezug von wird. 
Brennholz (Deputatholz) zu einem von ihr fest- (3) Dauert die Dienstverhinderung über die 
zusetzenden besonderen Tarif eingeräumt wer- in den Abs. 1 und 2 bestimmten Zeiträume 
den. Die Menge des zu beziehenden Deputat- hinaus an, so gebührt dem Bediensteten für die 
holzes ist nach der Dienstverwendung des Be- gleichen Zeiträume die Hälfte des Monatsbezuges. 
diensteten unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten am Dienstort und des Umstandes, (4) Die in den Abs. 1 bis 3 vorgesehenen 
ob der Bedienstete einen Haushalt führt oder Ansprüche enden, wenn nicht nach Abs. 6 etwas 
nicht, festzusetzen. anderes bestimmt wird, jedenfalls mit dem Ende 

des Dienstverhältnisses. 
(2) Deputatholz darf nur zur Deckung des (5) Tritt innerhalb von sechs Monaten nach 

Eigenbedarfes des Bediensteten bezogen werden. Wiederantritt des Dienstes abermals eine Dienst­
Die Generaldirektion kann jedoch über Antrag verhinderung durch Krankheit oder infolge des­
des Bediensteten an Stelle des Bezuges von selben 'Unfalles. ein, so gilt sie als Fortsetzung 
Deputatholz eine Geldablöse gewähren. der früheren Dienstverhinderung. 

(3) Der Bezug von Deputatholz (Abs. 1 und 2) (6) Bei einer Dienstverhinderung infolge eines 
kann nur für die Dauer der betreffenden Dienst- Unfalles im Dienst, die der Bedienstete nicht 
verwendung gewährt werden, und erlischt jeden- selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige­
falls mit der Beendigung des Dienstverhältnisses, führt hat, können die Leistungen gemäß Abs. 1 
und zwar auch dann, wenn dem Bediensteten und 3 über die in den Abs. 1 bis 3 angegebenen 
gemäß § 35 Abs. 6 über diesen Zeitpunkt hinaus Zeiträume, selbst über das Enden des Dienst­
Bezüge gewährt werden. verhältnisses hinaus, ganz oder zum Teil ge-

(4) Die für Naturalbeziige zu leistenden Ver- währt werden. 
gütungen können durch Abzug vom Monats- (7) Wird Cler Bedienstete nach wenigstens ein-
bezug des Bediensteten hereingebracht werden. monatiger Dienstleistung durch andere wichtige, 

1220 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 32

www.parlament.gv.at



1220 der Beilagen 11 

seine Person betreffende Gründe ohne sein Ver- b) die Kur in der Benützung einer Mineral-
schulden an der Dienstleistung verhiridert, so quelle oder eines Moorbades oder im Auf-
gebührt ihm der Monatsbezug für die ersten enthalt in einem vorgeschriebenen Klima 
15 Kalenderiage in voller Höhe, für weitere oder in der therapeutischen Anwendung 
15 Kalendertage in halber Höhe. von kaltem Wasser (sogenannte "Kneipp-

(8) Weiblichen Bediensteten gebühren für die Kur") besteht und ärztlich überwacht wird. 
Zeit, während der sie nach § 3 Abs. 1 bis 3 und (2) Dem Bediensteten ist, sofern nicht zwin-
§ 5 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes, BGBL gende dienstliche Gründe entgegenstehen, auf 
Nr. 76/1957, nicht beschäftigt werden dürfen, Antrag auch für die Dauer der Unterbringung 
keine Bezüge, wenn die laufenden Barleistungen in einem Genesungsheim Dienstbefreiung zu ge­
des Sozialversicherungsträgers für diese Zeit die währen, wenn der Bedienstete zur völligen· Her­
Höhe der vollen Bezüge erreichen; ist dies nicht stellung der Gesundheit von einem Sozialver­
der Fall, so gebührt ihnen eine Ergänzung auf sicherungsträger oder einem Landesinvalidenamt 
die vollen Bezüge. Die Zeit, für die nach den nach einem chirurgischen Eingriff oder nach einer 
angeführten Bestimmungen ein Beschäftigungs- schweren Erkrankung in ein Genesungsheim ein­
verbot besteht, gilt nicht als Dienstverhinderung . gewiesen wird und die Kosten des Aufenthaltes 
im Sinne des Abs. 1. im Genesungsheim vom Landesinvalidenamt oder 

(9) Haben Dienstverhinderungen wegen Unfall vom Sozialversicherungsträger satzungsgemäß ge­
oder Krankheit oder aus den Gründen des Abs. 7 tragen werden. 
ein Jahr gedauert, so endet, sofern bei Beginn (3) Eine Dien;tbefreiung nach Abs. 1 und 2 
einer Dienstverhinderungdie für die Ermittlung gilt als eine durch Krankheit verursachte Ab­
des Ausmaßes der Kündigungsfrist anrechenbare wesenheit vom Dienst. 
oder angerechnete Dienstzeit nicht mindestens 
sieben Jahre betragen hat, das Dienstverhältnis 
mit Ablauf dieser Frist, es sei denn, daß vorher 
seine Fortsetzung vereinbart wurde. Bei der 
Berechnung der einjährigen Frist gilt eine Dienst­
verhinderung, die innerhalb von sechs Monaten 
nach Wiederantritt des Dienstes eintritt, als 
Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung. 

(10) Wird das Dienstverhältnis eines Bedien­
steten, auf den Abs. 9 nicht Anwendung findet, 
gekündigt, so wird die Zeit der Dienstverhinde­
rung, soweit sie ein Jahr, bei Unfällen im Dienst 
jedoch, die der Bedienstete nichtselbstvorsätz­
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, zwei 
Jahre übersteigt, in die Kündigungsfrist einge­
rechnet. Bei Berechnung der Dauer der Dienst­
verhinderung ist Abs. 9 letzter Satz anzuwenden. 

(11) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu 
einer Gebietskörperschaft sind, wenn zwischen 
der Beendigung eines solchen Dienstverhältnisses 
und der Aufnahme jeweils nicht mehr als sechs 
Wochen verstrichen sind und das jeweilige 
Dienstverhältnis durch Kündigung seitens des 
Dienstgebers oder durch Zeitablauf aufgelöst 
wurde, der Dauer des Dienstverhältnisses 1m 
Sinne der Abs. 1 und 7 zuzurechnen. 

Dienstbefreiung aus Anlaß eines 
Kurgebrauches 

§ 36. (1) Dem Bediensteten ist, sofern nicht 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, auf 
Antrag für· die Dauer eines Kuraufenthaltes 
Dienstbefreiung zu gewähren, wenn 

a) ein Sozialversicherungsträger oder em 
Landesinvalidenamt die Kosten der Kur 
trägt oder einen Kurkostenbeitrag leistet 
und 

Erholungsurlaub. 

§ 37. (1) Hat da's Dienstverhältnis ununter­
brochen sechs Monate gedauert, so ist dem 
Bediensteten in jedem Kalenderjahr ein 
Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Mbnats­
bezuges zu gewähren. 

(2) Ober den Verbrauch des Urlaubes ist recht­
zeitig vor jedem Urlaubsantritt unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Erfordernisse eine 
Vereinbarung zu treffen, wobei auf die persön­
lichen Verhältnisse des Bediensteten angemess,en 
Bedacht zu nehmen ist. 

(3) Der Erholungsurlaub beträgt in jedem 
Kalenderjahr: 

1. nach einer Dienstzeit von weniger als fünf 
Jahren 18 Werktage; 

2. nach einer Dienstzeit von fünf Jahren 
24 Werktage; 

3. nach einer Dienstzeit von zehn Jahren 
26 Werktage; 

4. nach einer Dienstzeit von achtzehn Jahren 
30 Werktage; 

5. für Bedienstete der Verwendungsgruppe C 
mit Erreichen der Dienstalterszulage, für Be­
dienstete der Verwendungsgruppe B ab der 
Gehaltsstufe 14 2. Jahr, für" Bedienstete der 
Verwendungsgruppe Aab der Gehaltsstufe 8 
2. Jahr 32 Werktage; 

6. für Bedienstete der Verwendungsgruppe B 
in der Verwendungsgruppe B 1 ab der Gehalts­
stufe 17, für Bedienstete der Verwendungs­
gruppe A ab 

a) der Gehaltsstufe 13 2. Jahr 
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12 1220 der Beil~gen 

b) der Gehaltsstufe 12 In der Verwendungs­
stufe A 2 

c) der Gehaltsstufe 11 in der Verwendungs­
stufe A 1 36 Werktage. 

(4) Unter Dienstzeit im Sinne des Abs. 3 ist 
die Zeit zu verstehen, die für die Vorrückung 
in höhere Gehaltsstufen maßgebend ist; als 
Dienstzeit gilt ferner eine vor dem 18. Lebens­
jahr in einem Dienstverhältnis zum Bund zurück­
gelegte Zeit. Die dem Bediensteten der Ver­
wendungsgruppe A 'oder B nicht angerechneten 
Dienstzeiten sind für den Urlaub in dem Ausmaß 
anzurechnen, in dem sie in einer niedrigeren 
Verwendungsgruppe angerechnet wurden oder 
anrechenbar wären. Dem Bediensteten, der ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium aufweist und 
in die Verwendungsgruppe A eingereiht wurde, 
sind für die Bemessung des Urlaubsausmaßes 
fünf Jahre anzurechnen. Der Zeitraum von fünf 
Jahren vermindert sich insoweit, als der Bedien­
stete das Hochschulstudium während der für die 
Bemessung des Urlaubsausmaßes anrechenbaren 
Dienstzeit zurückgelegt hat. 

(5) Die Zeit einer Dienstverhinderung aus 
einem der in § 13 Abs. 1 angeführten Gründe 
wird auf den Urlaub nicht angerechnet. 

(6) Die für das Urlaubsausmaß maßgebliche 
Dienstzeit ist jeweils zum 1. Juli zu ermitteln. 

(7) Dem Bediensteten gebührt, sofern nicht 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, die 
Hälfte des Urlaubsausmaßes ungeteilt. Die Dienst­
behörde kann aus dienstlichen Gründen an­
ordnen, daß ein schon bewilligter Urlaub nicht 
angetreten oder nicht fortgesetzt wird und daß 
der Antritt oder die Fortsetzung des Urlaubes 
aufzuschieben ist. 

(8) Der Anspruch auf Urlaub entfällt ohne 
Anspruch auf Geldentschädigung, wenn der Be­
dienstete den Erholungsurlaub nicht bis zum 
30. April des folgenden Kalenderjahres ver­
braucht. Der Verfall tritt erst am 31. Dezember 
des folgenden Kalenderjahres ein, wenn der 
Erholungsurlaub aus dienstlichen Interessen nicht 
bis zum 30. April verbraucht werden konnte. 

(9) Durch Verordnung der Bundesregierung 
kann die Berechnung des in Werktagen festge­
setzten Urlaubes für die verschiedenen Dienst­
einteilungen im einzelnen geregelt werden. Die 
Regelung ist so zu treffen, daß die durch den 
Urlaub eintretende Dienstbefreiung dem sich aus 
Abs. 3 ergebenden Zeitausmaß entspricht. 

(10) Dem Begiensteten kann bei Vorliegen 
besonders berücksichtigungswürdiger Umstände 
auf seinen Antrag der Verbrauch des ganzen 
oder eines Teiles des im nächsten Urlaubsjahr 
gebührenden Urlaubes gewährt werden. 

Zusatzurlaub 

§ 38. (1) Dem Bediensteten ist, sofern nicht 
zwingende dienstliche Gründe entgegenstehen, zu 

dem nach § 37 Abs. 3 gebührenden Urlaubs­
ausmaß ein Zusatzurlaub zu gewähren, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a) Bezug einer Rente auf Grund des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 152, des Opferfürsorgegesetzes, BGBl. 
Nr. 183/1947, oder des Heeresversorgungs­
gesetzes, BGBl. Nr. 27/1964, wegen Minde­
rung der Erwerbsfähigkeit; 

b) Dienstunfall im Dienste einer Gebiets­
körperschaft, der eine Minderung der 
Erwerbsfähigkeit zur Folge hatte; 

c) Besitz eines Einstellungsscheines gemäß § 2 
Abs. 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 
des Invalideneinstellungsgesetzes 1953, 
BGBl. Nr. 21; 

d) Besitz einer Gleichstellungsbescheinigung 
gemäß § 2 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 
1953; eine auf Widerruf ausgestellte Gleich­
stellungsbescheinigung muß am 1. Juli des 
Urlaubsjahres noch in Geltung gestanden 
sein; 

e) Erfüllung der medizinischen Voraussetzun­
gen für die Ausstellung einer Gleichstel­
lungsbescheinigung nach lit. d, doch darf 
der Angestellte die Minderung der Erwerbs­
fähigkeit, die mindestens 50 v. H. betragen 
muß, nicht selbst vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verschuldet haben. 

(2) Der Zusatzurlaub beträgt bei einer Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 

30 v. H .................. 2 Werktage, 
40 v. H .................. 4 Werktage, 
50 v. H. ................. 5 Werktage und 
60 v. H: ................. 6 Werktage. 

(3) Für die Feststellung des .Grades der Minde~ 
rung der Erwerbsfähigkeit nach Abs. 2 gelten 
die Bestimmungen des § 7 Abs. 2 des Kriegs­
opferversorgungsgesetzes 1957. 

(4) Dem blinden Bediensteten, der durch § 5 
Abs. 2 des Invalideneinstellungsgesetzes 1953 be­
günstigt ist, gebührt das im Abs. 2 vorgesehene 
Höchstausmaß des Zusatzurlaubes. 

(5) Für Kalenderjahre, in denen dem Bedien­
steten im Zusammenhang mit den in Abs. 1 
angeführten Voraussetzungen Dienstbefreiung 
nach § 36 gewährt wurde, gebührt kein Zusatz­
urlaub. 

Erkrankung während des Urlaubes 

§ 39. (1) Erkrankt oder verunglückt ein 
Bediensteter während des Erholungsurlaubes, 
ohne dies vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei­
geführt zu haben, so sind auf Werktage fallende 
Tage der Erkrankung, an denen der Bedienstete 
durch die· Erkrankung dienstunfähig war, auf das 
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Urlaubsausmaß nicht anzurechnen, wenn die Er­
krankung länger als drei Kalendertage gedauert 
hat. 

(2) Bei Erkrankung im Ausland ist Abs. 1 nur 
dann anzuwenden, wenn eine stationäre Behand­
lung in emer Krankenanstalt durchgeführt 
wurde. 

(3) Erkrankt oder verunglückt ein Bedien­
steter, der während seines Erholungsurlaubes 
eine dem Erholungszweck des Urlaubes wider­
sprechende Erwerbstätigkeit ausübt, so hat Abs. 1 
keine Anwendung zu finden. 

(4) Der Bedienstete ist verpflichtet, der Dienst­
stelle, die den Erholungsurlaub genehmigt hat, 
nach dreitägiger Krankheitsdauer über die Er­
krankung unverzüglich Mitteilung zu machen. 
Kann der Bedienstete aus Gründen, die nicht 
von ihm zu vertreten sind, diese Mitteilung 
nicht unverzüglich erstatten, so gilt die Bekannt­
gabe als rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar 
nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt 
wird. Bei Wiederantritt des Dienstes hat der 
Bedienstete ohne schuldhafte Verzögerung ein 
ärztliches Zeugnis oder eine Bestätigung der zu­
ständigen Krankenkasse vorzulegen. Kommt der 
Bedienstete diesen Verpflichtungen nicht nach, 
so hat Abs. 1 keine Anwendung zu finden. 

(5) Das ärztliche Zeu.gnis beziehungsweise die 
Bestätigung der Krankenkasse hat über Beginn, 
Dauer und Ursache der Dienstunfähigkeit Auf­
schluß zu geben. Bei Erkrankung des Bedienste­
ten im Ausland ist an Stelle des vorgesehenen 
ärztlichen Zeugnisses oder der Bestätigung der 
Krankenkasse eine Bescheinigung der Kranken­
anstalt über die stationäre Behandlung beizu­
bringen. 

Sonderurlaub 

§ 40. Dem Bediensteten kann zur Erledigung 
dringender persönlicher Angelegenheiten neben 
dem Erholungsurlaub ein Sonderurlaub gewährt 
werden. Der Sonderurlaub darf die dem Anlaß 
angemessene Dauer nicht übersteigen. Für die 
Zeit dieses Sonderurlaubes behält der Bedienstete 
den Anspruch auf Bezüge. 

Karenzurlaub 

§ 41. Dem Bediensteten kann auf sem An­
suchen, sofern nicht zwingende dienstliche 
Gründe entgegenstehen, ein Urlaub unter Entfall 
der Bezüge (Karenzurlaub) gewährt werden. Die 
Zeit dieses Urlaubes ist für Rechte, die von der 
Dauer des Dienstverhältnisses oder von der 
Dauer einer bestimmten Dienstzeit abhängen, 
nicht in Anschlag zu bringen. Abweichende Ver­
einbarungen bedürfen der Zustimmung des 
Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums 
für Finanzen; die Zustimmung darf nur erteilt 
werden, soweit der Urlaub im Interesse des 
Bundes gelegen ist. 

A b f i n dun g für den E rho I u n g s­
urlaub 

§ 42. (1) Dem Bediensteten gebührt eine Ab­
findung, wenn das Dienstverhältnis vor Ver­
brauch eines Urlaubes endet. Sie gebührt auch, 
wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf von sechs 
Monaten geendet oder im Kalenderjahr der Auf­
nahme nicht mehr als sechs Monate gedauert 
hat und spätestens im Kalenderjahr nach der 
Aufnahme geendet hat. 

(2) Die Abfindung beträgt für jede Woche 
des Dienstverhältnisses seit Beginn des Kalender­
jahres, in dem ein Urlaub nicht verbraucht 
wurde, ein Zweiundfünfzigstel. des Teiles des 
Monatsbezuges, der dem Bediensteten während 
des Urlaubes zugekommen wäre, wenn er den 
Urlaub in diesem Kalenderjahr verbraucht hätte. 

Verlust des Anspruches auf 
Urlaub und Abfindung 

§ 43. Der Bedienstete verliert den Anspruch 
auf Urlaub und Abfindung, wenn er ohne wich­
tigen Grund vorzeitig austritt. Er verliert den 
Anspruch auf Urlaub, wenn er aus seinem Ver­
schulden entlassen wird; der Anspruch auf Ab­
findung bleibt ihm in diesem Falle gewahrt. 

Die n s t z w e i g e, Ans tell u n g s­
erfordernisse und Diensttitel 

§ 44. (1) Die Dienstzweige der Bediensteten, 
ihre Zuweisung zu den Verwendungsgruppen A 
bis D und die nachzuweisenden Anstellungs­
erfordernisse werden durch die einen Bestandteil 
dieses Bundesgesetzes bildende Anlage A "Dienst­
zweige und Anstellungserfordernisse" bestimmt. 

(2) Auf Bedienstete der Verwendungs gruppe A 
sind hinsichtlich des Nachweises der Hochschul­
bildung und auf Bedienstete der Verwendungs­
gruppe B hinsichtlich des Nachweises der Erfül­
lung der gemeinsamen Anstellungserfordernisse 
die für Bundesbeamte geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Diensttitel der Bediensteten werden 
durch die einen Bestandteil dieses Bundesgesetzes 
bildende Anlage B "Diensttitel" bestimmt. 

ABSCHNITT IV 

Enthebung vom Dienste 

Dur c h f ü h run g der Die n s t­
enthebung 

§ 45. (1) Ein Bediensteter kann ohne voran­
gegangenes Verfahren vom Dienst enthoben 
werden, wenn 

a) ein begründeter Verdacht besteht, daß ein 
Entlassungsgrund vor liegt, 

b) das Dienstverhältnis von der General­
direktion gekündigt wurde, 
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c) mit Rücksicht auf besondere Umstände 
oder Verhältnisse die sofortige, zeitweise 
oder dauernde Enthebung des Bediensteten 
vom Dienst im Interesse des Betriebes ge­
boten erscheint. 

(2) Die Dienstenthebung gemäß Abs. 1 kann 
gegenüber Bediensteten, die dem Leiter der 
Forstverwaltung unterstellt sind, von diesem, 
dessen Stellvertreter, vom Generaldirektor oder 
dessen Stellvertreter, gegenüber Bediensteten je­
doch, die unmittelbar der Generaldirektion 
unterstehen, nur vom Generaldirektor oder von 
dessen Stellvertreter verfügt werden. Sie ist 
schriftlich unter Angabe von Gründen zu ver­
fügen. 

(3) Gegen eine nicht vom Generaldirektor oder 
dessen Stellvertreter verfügte Enthebung steht 
dem Bediensteten binnen zwei Wochen die 
Beschwerde an den Generaldirektor offen, der 
die Enthebung binnen zwei Wochen vom Zeit­
punkt des Einlangens der Beschwerde entweder 
aufhebt oder bestätigt. Der Beschwerde kommt 
keine. aufschiebende Wirkung zu. 

S tell u n g des B e die n st e t e n 
während der Dienstenthebung 

§ 46. (1) Der vom Dienste enthobene Bedien­
stete hat allen dienstlichen Anordnungen zu 
entsprechen, sich aber im übrigen aller Dienst­
handlungen zu enthalten. 

(2) Durch die Enthebung werden die aus dem 
Dienstverhältnis entspringenden Rechte und An­
sprüche des Bediensteten und insbesondere der 
Anspruch auf das Entgelt bis zur Beendigung des 
Dienstverhältnisses nicht berührt. 

Aufhebung der Dienstenthebung 

§ 47. Fallen die Umstände, durch die die 
Dienstenthebung des Bediensteten veranlaßt 
wurde, weg, so hat der zu ihrer Verhängung 
Befugte die Enthebung vom Dienste aufzuheben. 

ABSCHNITT V 

Auflösung des Dienstverhältnisses 

Enden des Dienstverhältnisses 

§ 48. (1) Das Dienstverhältnis des Bediensteten 
endet, unbeschadet der Bestimmungen des § 35 
Abs. 9, durch 

a) Tod, 
b) einverständliche Lösung, 
c) übernahme des Bediensteten in ein öffent­

lich-rechtliches Dienstverhältnis zum Bund, 
d) übernahme des Bediensteten in ein anderes 

Dienstverhältnis zum Bund, aus welchem 
dem Bediensteten eine Anwartschaft auf 
einen Ruhe(Versorgungs)genuß erwächst, 

e) vorzeitige Auflösung. 

Ein auf bestimmte Zeit eingegangenes Dienst­
verhältnis endet auch mit Ablauf der Zeit, für 
die es eingegangen wurde, oder mit dem Abschluß 
der Arbeit, auf die es abgestellt war. Ein auf 
unbestimmte Zeit eingegangenes Dienstverhältnis 
endet ferner durch Kündigung. 

(2) Eine entgegen den Vorschriften des § 50 
ausgesprochene Kündigung. ist rechts unwirksam. 
Eine entgegen den Vorschriften des § 52 ausge­
sprochene Entlassung gilt als Kündigung, wenn 
der angeführte Entlassungsgrund einen Kündi­
gungsgrund im Sinne des § 50 Abs. 2 oder 3 
darstellt; § 50 Abs. 4 ist in diesem Fall nicht 
anzuwenden. Liegt auch kein Kündigungsgrund 
vor, so ist die ausgesprochene Entlassung rechts­
unwirksam. 

(3) In den Fällen des Abs.2 sind § 28 Abs. 3 
zweiter und dritter Satz sinngemäß anzuwenden. 

Auf 1 ö s u n gei n e s Pr 0 b e die n s t­
verhältnisses 

§ 49. Ein Dienstverhältnis auf Probe kann 
vor dem Ablauf der Probezeit von jedem 
Vertragsteil unter Einhaltung einer einmonatigen 
Frist, die mit· Ende eines Kalendermonates zu 
enden hat, aufgelöst werden. 

Kündigung 

§ 50. (1) Die Generaldirektion kann ein Dienst­
verhältnis, das ununterbroched ein Jahr gedauert 
hat, nur schriftlich und mit Angabe des Grundes 
kündigen. Der einjährige Zeitraum verlängert 
sich auf zwei Jahre, wenn das, Ausmaß der 
Wochenarbeitszeit weniger als die Hälfte der für 
einen vollbeschäftigten Bediensteten vorgeschrie­
benen Arbeitszeit beträgt. 

(2) Ein Grund, der die Generaldirektion nach 
Ablauf der im Abs. 1 genannten Frist zur Kündi­
gung berechtigt, liegt insbesondere vor, 

a) wenn der Bedienstete seine Dienstpflicht 
gröblich verletzt, sofern nicht die Entlas­
sung in Frage kommt; 

b) wenn der Bedienstete sich für eine Ver­
wendung in dem Dienstzweig, für den er 
aufgenommen wurde, al5l geistig oder 
körperlich ungeeignet erweist; 

c) wenn der Bedienstete den im allgemeinen 
erzielbaren Arbeitserfolg trotz einer schrift­
lichen Ermahnung nicht erreicht, sofern 
nicht die Entlassung in Frage kommt; 

d) wenn der Bedienstete eine im Dienstvertrag 
vereinbarte Fachprüfung nicht rechtzeitig 
und mit Erfolg ablegt; 

e) wenn der Bedienstete handlungsunfähig 
wird; 
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f) wenn es sich erweist, daß das gegenwärtige 
oder frühere Verhalten des Bediensteten 
dem Ansehen oder den Interessen des 
Dienstes abträglich ist, seifern nicht die 
Entlassung in Frage kommt; 

g) wenn eine Knderung des Arbeitsumfanges, 
der Organisation des Dienstes oder der 
Arbeitsbedingungen eine Kündigung not­
wendig macht; 

h) wenn der Bedienstete vor der Beendigung 
des Dienstverhältnisses das für Leistungen 
aus dem Versicherungsfall des Alters in 
der gesetzlichen Pensionsversicherung vor­
geschriebene Anfallsalter für die Alters­
pension nach § 253 ASVG., BGBL Nr .. 189/ 
1955, erreicht hat. 

(3) Gegen Bedienstete, denen für die Ermitt­
lung des Ausmaßes der Kündigungsfrist eine 
Dienstzeit von mindestens sieben Jahren anzu­
rechnen ist oder angerechnet wurde, kann von 
der Generaldirektion nur dann mit Kündigung 
vorgegangen werden, 

a) wenn ein Kündigungsgrund gemäß Abs. 2 
lit. b, c, e oder h vorliegt; 

b) wenn ein Kündigungsgrund gemäß Abs. 2 
lit. g vorliegt, es sei denn, daß das Dienst­
verhältnis des Bediensteten durch die 
Kündigung in einem Zeitpunkt enden 
würde, in dem er das 50. Lebensjahr voll­
endet hat; 

c) wenn eine der im § 52 Abs. 2 angeführten 
Tatsachen oder Verfehlungen vorliegt, die 
bei entsprechender Wichtigkeit oder 
Schwere die Entlassung rechtfertigen würde; 

d) wenn Umstände eintreten, die eine Belas­
sung des Bediensteten auf seinem Dienst­
posten als mit dem Betriebsinteresse nicht 
vereinbar erscheinen lassen, sofern nicht 
eine anderweitige, seiner Vorbildung und 
seinen Bezügen entsprechende Verwendung 
des betreffenden Bediensteten ohne Beein­
trächtigung des Betriebsinteresses in Be­
tracht kommt. 

(4) Vor Verfügung einer Kündigung durch die 
Generaldirektion gemäß Abs. 3 lit. a - den 
Kündigungsgrund gemäß Abs. 2 lit. h ausge­
nommen - und gemäß Abs. 3 lit. b bis d 
ist der Bedienstete von der Kündigungsabsicht 
schriftlich in Kenntnis zu setzen, um ihm 
Gelegenheit zu etwaigen entsprechenden Vor­
stellungen oder zur allfälligen Rechtfertigung zu 
bieten. Die Kündigung kann in diesen Fällen 
erst nach Ablauf von zwei Wochen nach Zustel­
lung der erwähnten Verständigung an den 
Bediensteten verfügt werden. . 

(5) Hinsichtlich der Kündigungsbeschränkungen 
bei weiblichen Bediensteten vor und nach ihrer 
Niederkunft gelten die allgemeinen gesetzlichen 
Vorschriften. 

Kündigungsfristen 

§ 51. (1) Die Kündigungsfrist beträgt, sofern 
nicht § 49 Anwendung findet, für beide Teile 
im ersten Jahr des Dienstverhältnisses drei 
Monate und steigt mit jedem folgenden Dienst­
jahr um eine Woche. Nach vollendetem zehnten 
Dienstjahr erhöht sich die Kündigungsfrist mit 
jedem folgenden Dienstjahr um einen Monat bis 
zum Höchstausmaß von zwölf Monaten. Die 
Kündigungsfrist hat mit Ablauf eines Kalender­
monates zu enden. 

(2) Der Bedienstete hat das Recht, in allen 
Fällen der Kündigung - mit Ausnahme des 
im § 50 Abs. 2 lit. h angeführten Grundes -
während der Kündigungsfrist ohne Schmälerung 
des Monatsbezuges die Freigabe von wöchentlich 
zwei, im ganzen jedoch höchstens 21 Werktagen 
zwecks Aufsuchens eines neuen Dienstpostens zu 
begehren. Es steht dem Bediensteten frei, die 
freizugebenden Tage einzeln oder bis zum 
Ausmaß von sechs Werktagen innerhalb eines 
Monats in unmittelbarer Aufeinanderfolge zu 
wählen. 

Vor z e i t i g e Auf lös u n g des Die n s t­
verhältnisses 

§ 52. (1) Das Dienstverhältnis kann, wenn 
es für bestimmte Zeit eingegangen wurde (§ 6 
Abs. 4), vor Ablauf dieser Zeit, sonst aber ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist, von jedem 
Teil aus wichtigen Gründen gelöst werden. 

(2) Ein wichtiger Grund, der die General­
direktion zur vorzeitigen Auflösung des Dienst­
verhältnisses (Entlassung) berechtigt, liegt ins­
besondere vor, 

a) wenn sich nachträglich herausstellt, daß der 
Bedienstete die Aufnahme in das Dienst­
verhältnis durch unwahre Angaben, un­
gültige Urkunden oder durch Verschweigen 
von Umständen erschlichen hat, die seine 
Aufnahme nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes oder nach anderen gesetz­
lichen Vorschriften ausgeschlossen hätten; 

b) wenn der Bedienstete sich einer besonders 
schweren Verletzung der Dienstpflichten 
oder einer Handlung oder einer Unterlas­
sung schuldig macht, die ihn des Ver­
trauens des Di.enstgebers unwürdig erschei­
nen läßt, insbesondere wenn er sich 
Tätlichkeiten oder erhebliche Ehrver­
letzungen gegen Vorgesetzte oder Mit­
bedienstete zuschulden kommen läßt oder 
wenn er sich in seiner dienstlichen Tätigkeit 
oder im Zusammenhang damit von dritten 
Personen Vorteile zuwenden läßt; 

c) wenn der Bedienstete seinen Dienst in 
wesentlichen Belangen erheblich vernach­
lässigt oder ohne einen wichtigen Hinde­
rungsgrund während einer den Umständen 
nach erheblichen Zeit die Dienstleistung 
unterläßt; 
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d) wenn der Bedienstete sich weigert, seine 
Dienstverrichtungen ordnungsgemäß zu 
versehen oder sich dienstlichen Anordnun­
gen seiner Vorgesetzten zu fügen; 

e) wenn der Bedienstete eine Nebenbesdläfti­
gung betreibt, die dem Anstand wider­
streitet oder die ihn an der vollständigen 
oder genauen Erfüllung seiner Dienst­
pflichten hindert, und er diese Beschäfti­
gung trotz schriftlicher Aufforderung nicht 
aufgibt; 

f) wenn sich der Bedienstete Kontrollrnaß­
nahmen nicht unterwirft oder sich weigert, 
Rechnung zu legen oder ihm anvertraute 
Vermögenswerte, Belege, Schrifts,tücke oder 
sonstige Unterlagen auszufolgen; 

g) wenn der Bedienstete eine im § 39 Abs. 4 
und 5 angeführte Bescheinigung sich arg­
listig beschafft oder mißbräuchlich ver­
wendet. 

(3) Die Entlassung wird von der General­
direktion durch ein vom Generaldirektor oder 
dessen Stellvertreter gefertigtes Schreiben unter 
Angabe der Gründe verfügt. 

(4) Ist ein strafgerichtliches Urteil gegen ·einen 
Bediensteten ergangen, das nach den bestehenden 
gesetzlichen Vorschriften den Verlust jedes öffent­
lichen Amtes unmittelbar zur Folge hat, so gilt 
das Dienstverhältnis mit dem Zeitpunkt der 
Rechtskraft des Urteiles als aufgelöst und jeder 
Anspruch des Bediensteten aus dem Dienstvertrag 
als erloschen. Das gleiche gilt für den Fall des 
Verlustes der Staatsbürgerschaft, wenn nicht vor 
dem Verlust die Nachsicht nach § 3 Abs. 2 erteilt 
wurde. 

(5) Ein wichtiger Grund, der den Bediensteten 
zur vorzeitigen Auflösung des Dienstverhältnisses 
(Austritt) berechtigt, liegt insbesondere" vor, 
wenn der Bedienstete zur Dienstleistung unfähig 
wird oder die Dienstleistung ohne Schaden für 
seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann. 

Abfertigung 

§ 53. (1) Hat das Dienstverhältnis ununter­
brochen drei Jahre gedauert, so gebührt dem 
Bediensteten bei Ende des Dienstverhältnisses 
eine Abfertigung. Der Anspruch auf Abferti­
gung besteht nicht, 

a) wenn das Dienstverhältnis auf bestimmte 
Zeit eingegangen wurde (§ 6 Abs. 4) und 
durch Zeitablauf geendet hat; 

b) wenn das Dienstverhältnis von der Gene­
raldirektion nach § 50 Abs. 2 lit. a, c oder f 
oder nach § 50 Abs. 3 lit. c oder wenn 
es vom Bediensteten gekündigt wurde; 

c) wenn den Bediensteten ein Verschulden 
an der Entlassung trifft (§ 52 Abs. 2); 

d) wenn der Bedienstete ohne wichtigen 
Grund vorzeitig austritt (§ 52 Abs. 5); 

e) wenn das Dienstverhältnis einverständlich 
aufgelöst wird und keine Vereinbarung 
über eine.Abfertigung zustandekommt; 

f) wenn das Dienstverhältnis gemäß § 48 
Abs; 1 lit. c oder d endet; 

g) wenn innerhalb der im § 67 Abs. 3 und 4 
festgesetzten Fristen der Anspruch auf Lei­
stungen nach Abschnitt VI geltend gemacht 
wird. 

(2) Weiblichen Bediensteten gebührt· die Ab­
fertigung aU:ch, wenn sie innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem sie sich verehelicht oder ein 
lebendes Kind geboren haben, das Dienstver­
hältnis kündigen. 

(3) Die Abfertigung beträgt nach einer Dauer 
des Dienstverhältnisses von 

3 Jahren das Zweifache, 
5 Jahren das Dreifache, 

10 Jahrep. das Vierfache, 
15· Jahren das Sechsfache, 
20 Jahren das Neunfache und 
25 Jahren das Zwölffache 

des dem Bediensteten für den letzten Monat 
des Dienstverhältnisses gebührenden Monats­
bezuges. 

(4) Dienstzeiten in Dienstverhältnissen zu 
einer inländischen Gebietskörperschaft sind der 
Dauer des Dienstverhältnisses nach Abs. 3 zuzu­
rechnen. Die Zurechnung ist ausgeschlossen, 

a) soweit die Dienstzeit in einem anderen 
Dienstverhältnis für die Bemessung des 
Ruhegenusses angerechnet wurde, sofern 
aus diesem Dienstverhältnis eine Anwart­
schaft oder ein Anspruch auf einen Ruhe­
genuß besteht, 

b) wenn das Dienstverhältnis in einer Weise 
beendet wurde, durch die ein Abferti­
gungsanspruch verwirkt wurde oder, falls 
Abs. 1 auf das Dienstverhältnis anzuwenden 
gewesen wäre, verwirkt worden wäre, 

c) wenn der Bedienstete bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses eine Abfertigung erhal­
ten hat, soweit diese Abfertigung nicht 
rückerstattet wurde; bei teilweiser Rück­
erstattung der Abfertigung ist die Dienst­
zeit nur im entsprechenden Teilausmaß 
zuzurechnen. 

(5) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod 
des Bediensteten gelöst, so. tritt an die Stelle 
der Abfertigung ein Sterbekostenbeitrag. Dieser 
beträgt, wenn das Dienstverhältnis noch nicht 
drei Jahre gedauert hat, das Einfache des dem 
Bediensteten für den letzten Monat des Dienst­
verhältnisses gebührenden Monatsbezuges, in 
allen anderen Fällen die Hälfte der Abfertigung. 
Der Sterbekostenbeitrag gebührt nur den gesetz­
lichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser 
gesetzlich verpflichtet war. Sind solche gesetz-
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liche Erben nicht vorhanden, so kann der Sterbe­
kostenbeitrag ganz oder zum Teil den Personen 
gewährt werden, die die Begräbniskosten aus 
eigenen Mitteln bestritten oder den Verstorbenen 
in seiner letzten Krankheit vor dem Tod gepflegt 
haben. 

Rechnungslegung 

§ 54. Der aus dem Dienstverhältnis ausschei­
dende Bedienstete hat ohne Verzug die ihm allen­
falls obliegende Rechnungslegung zu erstatten 
sowie die ihm anvertrauten Vermögenswerte und 
die in seinen Händen befindlichen Belege, Schrift­
stücke und sonstigen Unterlagen ordnungsgemäß 
zu übergeben. 

Dienstzeugnis 

§ 55. (1) Beim Ausscheiden aus dem Dienst­
verhältnis ist dem Bediensteten auf sein Ver­
langen ein schriftliches Zeugnis über die Dauer 
des Dienstverhältnisses und die Art der Dienst­
leistung auszustellen. 

(2) Verlangt der Bedienstete während der 
Dauer des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so ist 
ihm ein solches auf seine Kosten auszustellen. 

(2) Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden 
keine Anwendung auf 

a) Bedienstete, die noch nicht das 18. Lebens­
jahr vollendet haben; 

b) Bedienstete, die auf bestimmte Zeit auf­
genommen wurden; 

c) Bedienstete, die bei ihrer Aufnahme in den 
Dienst der tlsterreichischen Bundesforste 
das 45. Lebensjahr überschritten haben, es 
sei denn, daß es sich um Bedienstete han­
delt, die am 1. Juli 1953 bereits in einem 
Dienstverhältnis zu den österreichischen 
Bundesforsten standen oder nach diesem 
Zeitpunkt nach den Bestimmungen des 
Beamten-überleitungsgesetzes, StGBl. 
Nr. 134/1945, in den Personalstand der 
österreichischen Bundesforste übernommen 
wurden; 

d) Bedienstete, die im § 2 Abs. 1 des Bundes­
gesetzesBGBl. Nr. 202/1949 oder im § 76 
dieses Bundesgesetzes angeführt sind, wenn 
ihnen eine Pensionsanwartschaft vertraglich 
zusteht. 

Anwartschaft 

(3) Eintragungen und Anmerkungen im Zeug- § 58. (1) Der Bedienstete erwirbt mit dem 
nis, durch die dem Bediensteten die Erlangung Tag des Dienstantrittes, frühestens jedoch mit 
einer neuen Stelle erschwert wird, sind unzu- dem Tag der Vollendung des 18. Lebensjahres, 
lässig. . für sich und seine Angehörigen Anwartschaft 

ABSCHNITT VI 

Sonderverträge 

§ 56. (1) In Ausnahmefällen können im Dienst­
vertrag Regelungen getroffen werden, die von 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abwei­
chen. Solche Dienstverträge sind als Sonderver­
träge zu bezeichnen und bedürfen. der Geneh­
migung des Bundeskanzleramtes und des Bundes­
ministeriums für Finanzen. 

(2) Wird ein Betrieb in das Eigentum oder 
in die Verwaltung der tlsterreichischen Bundes­
forste übernommen, so sind auf Verlangen der 
Bediensteten, die von diesem Betrieb für eine 
Verwendung in einem der in der Anlage ange­
führten Dienstzweige übernommen werden 
sollen, die im Zeitpunkt der übernahme beste­
henden Dienstverträge weiter anzuwenden. 

ABSCHNITT VII 

Bestimmungen über zusätzliche Leistungen zu 
den Pensionen aus der gesetzlichen Pensionsver­

sicherung 

Anwendungsbereich 

§ 57. (1) Dieser Abschnitt regelt die Ansprüche 
der Bediensteten, ihrer Witwen' und. Waisen auf 
zusätzliche Leistungen zu den Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung. 

auf Leistungen nach diesem Abschnitt, es sei 
denn, daß er vorher auf diese Leistungen ver­
zichtet. 

(2) Die Anwartschaft erlischt durch 
a) Verlust der österreichischen Staatsbürger­

schaft; 
b) Verzicht; dieser bedarf der Schriftform; 

als Verzicht gilt auch die Annahme einer 
Abfertigung gemäß § 53; der Verzicht ist 
unwiderruflich; 

c) Kündigung; 
d) Entlassung; 
e) vorzeitigen Austritt ohne wichtigen Grund; 
f) einverständliche Lösung des Dienstver­

hältnisses. 

(3) Die Anwartschaft erlischt jedoch in den 
Fällen des Abs. 2 lit. c bei Kündigung durch die 
Generaldirektion und des Abs. 2 lit. f nicht, 
wenn innerhalb von fünf Jahren nach Beendi­
gung des Dienstverhältnisses die Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung anfällt. 

Leistungen 

§ 59. (1) Nach Maßgabe der Bestimmungen 
der §§ 60 bis 64 gebühren folgende Leistungen: 

a) Zuschüsse zu den Pensionen aus der gesetz­
lichen Pensionsversicherung für den Bedien­
steten, die Witwe und die Waisen; 
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b) Todesfallbeitrag, Bestattungskostenbeitrag 
und Pflegekostenbeitrag; 

c) Sonderzahlungen. 

(2) Vorschüsse und Geldaushilfen können unter 
sinngemäßer Anwendung der für Bundesbeamte 
geltenden pensions rechtlichen Vorschriften ge­
währt werden. 

Anspruch auf Zuschüsse 

Bestimmungen zu ermitteln. Für die Ermittlung 
der Haushaltszulage, der Zulage für die Waise 
und der· Teuerungszulage gelten gleichfalls die 
für die Bundesbeamten des Ruhestandes und ihre 
Hinterbliebenen jeweils· geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen. 

(2) Bei der Ermittlung des Vergleichs ruhe­
genusses (Vergleichsversorgungsgenusses) gilt das 
im Monat des Ausscheidens aus dem Dienst­
verhältnis gebührende Gehalt (zuzüglich Dienst-

§ 60. (1) Dem Bediensteten, dessen Anwart- alterszulage, Verwendungszulage mit allfälligem 
schaft auf ~eistun~~n nach diesem Abschnitt.nicht Zuschlag und Ergänzungszulage) als ruhegenuß­
erlos~en Ist, ?eb~hrt a~. dem der Beendigung fähiger Monatsbezug. Die nach Vollendung des 
des Dlens.:verhaltn~sses nachstfolgend~n Monats-, 18. Lebensjahres im Dienstverhältnis zu den 
ersten, . fruhes:ens Jedoch ab dem. Zeltpunk:, ab österreichischen Bundesforsten zurückgelegte 
dem. die PensIOn aus .. d~r gesetzhchenP~nslOn.s- Dienstzeit gilt, soweit im Abs. 6 nichts anderes 
versicherung rechtskraftlg zuerkannt wird, elO bestimmt wird, als ruhegenußfähige Bundes­
Zuschuß. dienstzeit. Vordienstzeiten sind unter sinnge-

(2) Der Witwe eines Bediensteten, dessen An- mäßer Anwendung der für die Anrechnung von 
wartschaft auf Leistungen nach diesem Abschnitt Ruhegenußvordienstzeiten für Bundesbeamte 
nicht erloschen ist, gebührt ein Zuschuß, wenn jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
sie im Sinne der für Bundesbeamte geltenden berücksichtigen. 
pensionsrechtlichen Vorschriften versorgungs­
berechtigt ist. 

(3) Der W~ise eines Bediensteten, dessen An­
wartschaft auf Leistungen nach diesem Abschnitt 
nicht erloschen ist, gebührt ein Zuschuß, wenn 
sie im Sinne der für Bundesbeamte geltenden 
pensionsrechtlichen Vorschriften versorgungs­
berechtigt ist. 

Ausmaß der Zuschüsse 

§ 61. (1) Der Zuschuß für den Bediensteten 
gebührt in der Höhe jenes Betrages, um den 
die Pension aus der gesetzlichen Pensionsversi­
cherung (zuzüglich allfälliger Kinderzuschüsse) 
hinter dem nach § 62 ermittelten Vergleichs­
ruhegenuß (zuzüglich einer allfälligen Haushalts­
zulage und Teuerungszulage) zurückbleibt. 

(2) Der Zuschuß für die Witwe gebührt in 
der Höhe jenes Betrages, um den die Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hinter 
dem nach § 62 ermittelten Vergleichsversorgungs­
genuß (zuzüglich einer allfälligen Haushaltszulage 
und Teuerungszulage) zurückbleibt. 

(3) Der Zuschuß für die Waise gebührt in 
der Höhe jenes Betrages, um den die Pension 
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung hinter 
dem nach § 62 ermittelten Vergleichsversorgungs­
genuß (zuzüglich einer für die Waise in Betracht 
kommenden Zulage und Teuerungszulage) 
zurückbleibt. 

Ver g lei c h s ruh e (-ver s 0 r gun g s )­
genuß 

§ 62. (1) Der Vergleichsruhegenuß (Vergleichs­
versorgungsgenuß) ist nach Maßgabe der Bestim­
mungen der Abs. 2 bis 6 nach den für die 
Bundesbeamten jeweils geltenden gesetzlichen 

(3) Vor dienstzeiten, für die im Sinne der für 
die Bundesbeamten jeweils geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen ein überweisungsbetrag nach den 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zu 
leisten wäre, sind bei der Ermittlung des Ver­
gleichsruhegenusses (Vergleichsversorgungsgenus­
ses) zu berücksichtigen. 

(4) Soweit Vordienstzeit~n berücksichtigt 
werden, für die ein Bundesbamter einen beson­
deren Pensions beitrag zu entrichten hat, sind 
vom Bediensteten Beiträge zu entrichten. Diese 
Beiträge werden nach den für die Bundesbeamten 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen mit 
der Maßgabe festgesetzt, daß die Bemessungs­
grundlage des Beitrages das Gehalt (zuzüglich 
Verwendungszulage mit allfälligem Zuschlag, 
Ergänzungszulage und Teuerungszulagen) bildet, 
das dem Bediensteten für den ersten vollen 
Monat seiner Dienstleistung gebührt hat. 

(5) Bei Bediensteten, die auf Grund eines 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses An­
spruch auf einen Ruhegenuß haben, wird die der 
Ermittlung dieses Ruhegenusses zugrunde gelegte 
Dienstzeit bei der Ermittlung des Vergleichs­
ruhegenusses nicht berücksichtigt. Dies gilt auch 
für die Ermittlung des Vergleichsversorgungs­
genusses für Hinterbliebene nach solchen Bedien­
steten. 

(6) Zeiträume, in denen der Bedienstete bei 
bestehendem Dienstverhältnis keine Bezüge er­
halten hat, sind bei der Ermittlung d·es Ver­
gleichsruhegenusses (Vergleichsversorgungsgenus­
ses) nicht zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 
die Zeit einer Präsenzdienstleistung und für 
Zeiten, für die der Bedienstete Beiträge (§ 65) 
im vollen Ausmaß entrichtet hat. 
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Tod e s fall bei t rag, B e s tat tun g s-
k 0 S t e n bei t rag . und P f leg e k 0 s t e n­

beitrag 

§ 63. (1) Stirbt ein ehemaliger Bediensteter, 
der am Sterbetag Anspruch auf einen Zuschuß 
gehabt hat, so richtet sich der Anspruch. auf 
Todesfallbeitrag (Bestattungskostenbeitrag) oder 
die Gewährung eines Pflegekostenbeitrages nach 
den für die Bundesbeamten geltenden gesetz­
lichen Bestimmungen. 

(2) Der Todesfallbeitrag beträgt das Drei­
fache des Zuschusses, auf den der ehemalige 
Bedienstete am Sterbetag Anspruch gehabt hat. 

(3) Der Bestattungskostenbeitrag oder mehrere 
Bestattungskostenbeiträge zusammen dürfen die 
Höhe des in Betracht kommenden Todesfall­
beitrages nicht übersteigen. 

(4) Die Pflegekostenbeiträge und die Bestat­
tungskostenbeiträge zusammen dürfen die Höhe 
des in Betracht kommenden Todesfallbeitrages 
nicht übersteigen. 

Sonderzahlungen 

§ 64. Die für die Bundesbeamten des Ruhe­
standes und ihre Hinterbliebenen geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen über Sonderzahlun­
gen finden mit der Maßgabe Anwendung, daß 
die Sonderzahlungen vom Zuschuß zu berechnen 
sind. 

Beitrag 

§ 65. (1) Der Bedienstete hat vom Tage des 
Dienstantrittes, frühestens jedoch vom Tage der 
Vollendung des 18. Lebensjahres an, neben seinem 
Beitrag zur gesetzlichen Pensionsversicherung 
einen zusätzlichen Beitrag sowie einen Beitrag 
von jeder Sonderzahlung zu entrichten. Hat der 
Bedienstete auf Grund eines Verzichtes' keine 
Anwartschaft auf Leistungen nach den Bestim­
mungen dieses Abschnittes, so hat er keine Bei­
träge zu leisten. 

(2) Der monatliche Beitrag beträgt 0'2 v. H. 
des Gehaltes (zuzüglich Dienstalterszulage, Ver­
wendungszulage mit allfälligem Zuschlag, Ergän­
zungszulage und Teuerungszulagen) bis zur Höhe 
der jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage in der 
gesetzlichen Pensionsversicherung und 5 v. H. des 
dies'e Beitragsgrundlage übersteigenden Teiles. 
Der Beitrag von der Sonderzahlung beträgt die 
Hälfte des monatlichen Beitrages. 

(3) Eine Minderung auf Grund der Bestim­
mungen des § 35 wirkt sich auf die Höhe der 
Beitragsleistung nicht aus. 

(4) Die Beiträge sind im Abzugswege einzu­
behalten. Die Art der Beitragsentrichtung in den 
Fällen des § 62 Abs. 4 und 6 kann mit den 
Bediensteten vereinbart werden. 

(5) Rechtmäßig entrichtete Beiträge sind nicht 
zurückzuzahlen. 

Fälligkeit, Auszahlung und Ersatz 
z u U n r e c h t e m p fan gen e r Lei s t u n­

gen; Ver jäh run g 

§ 66. (1) Hinsichtlich der Fälligkeit und der 
Auszahlung der Zuschüsse, des Ersatzes zu Un­
recht empfangener Leistungen und der Verjäh­
rung finden die. für die Bundesbeamten jeweils 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen sinngemäß 
Anwendung. 

(2) Ein Verzicht auf Ansprüche nach den Be­
stimmungen dieses Abschnittes nach Anfall von 
Leistungen bewirkt nicht die Wiedererlangung 
des Anspruches auf eine Abfertigung nach § 53. 

Gel t end mac h u n gun d B e vor s c h u s­
s u n g der Lei s tun gen; Me I d e­

pflicht 

§ 67. (1) Die Generaldirektion hat dem Be­
diensteten (seinen versorgungsberechtigten Hin­
terbliebenen) bei Beendigung des Dienstverhält­
nisses die Höhe des -gemäß § 62 ermittelten 
V ergleichsruhe( -versorgungs )genusses und die 
Höhe der gemäß § 53 in Betracht kommenden 
Abfertigung schriftlich mitzuteilen. 

(2) Der Bescheid über die Zuerkennung der 
Pension aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
ist vom Bediensteten (seinen Hinterbliebenen) 
unverzüglich der Generaldirektion vorzulegen. 
Der Bedienstete beziehungsweise seine Hinter­
bliebenensind verpflichtet, nach Aufforderung 
durch die Generaldirektion alles zu veranlassen, 
um die Generaldirektion in die Lage zu ver­
setzen, in· Vertretung des Pensionsberechtigten 
gegen den Bescheid ein Rechtsmittel einzubringen. 
Allfällige Kosten der Vertretung trägt die Gene­
raldirektion. 

(3) Der Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Abschnitt ist bei sonstigem Ausschluß bis läng­
stens drei Monate nach Rechtskraft des Beschei­
des über die Zuerkennung der Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung bei der Gene­
raldirektion schriftlich geltend zu machen. 

(4) Stirbt ein Bediensteter nach Beendigung 
des Dienstverhältnisses innerhalb der im Abs. 3 
festgesetzten Frist, bevor er den Anspruch auf 
Leistungen nach diesem Abschnitt geltend 
gemacht hat, so sind seine versorgungsberech­
tigten Hinterbliebenen berechtigt, den Anspruch 
auf Leistungen nach diesem Abschnitt bei son­
stigem Ausschluß bis längstens drei Monate nach 
Rechtskraft des Bescheides über dieZuerken­
nung ihrer Pension aus der gesetzlichen Pensions­
versicherung bei der Generaldirektion schriftlich 
geltend zu machen. 

(5) Die Geltendmachung des Anspruches nach 
den Abs. 3 und 4 ist unwiderruflich. 
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(6) Wenn der Eintritt des Versicherungsfalles 
in der gesetzlichen Pensionsversicherung nach­
gewiesen ist, können die Zuschüsse von der 
Generaldirektion in angemessener Höhe bevor­
schußt werden. 

(7) Die Empfänger der Zuschüsse sind ver­
pflichtet, alle Änderungen hinsi9Itlich der Pen­
sion aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
unverzüglich der Generaldirektion zu melden. 
Nachweise über den Pensionsbezug sind nach 
Aufforderung durch die Generaldirektion vor­
zulegen. 

ABSCHNITT VIII 

Übergangsbestimmungen zum Abschnitt VII 

B e r ü c k s ich t i gun g von Die n s t­
z ei t e n abt. J ä n n e r 1954 

§ 68. (1) Bei der Ermittlung des Vergleichs­
r-uhegenuss,es eines Bediensteten, der im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in einem 
Dienstverhältnis zu den österreichischen Bundes­
forsten steht, ist die in der Zeit vom 1. Jänner 
1954 bis zum Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres im beste­
henden Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit 
zu berücksichtigen, wenn für diese Zeit auf Grund 
eines Vertrages über die Gewährung von Zuschüs­
sen Beiträge geleistet worden sind oder, falls 
ein solcher Vertrag nicht abgeschlossen worden 
ist, nach Abs. 2 nachentrichtet werden. 

(2) Ein Bediensteter, mit dem ein Vertrag der 
im Abs. 1 erwähnten Art nicht abgeschlossen 
worden ist, kann für die in der Zeit vom 
1. Jänner 1954 bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegte 
Dienstzeit Beiträge nachentrichten. 

(3) Für jeden vollen Monat beträgt das Ausmaß 
des nachzuentrichtenden .Beitrages 

von der jeweiligen Bemessungsgrundlage (§ 65 Abs. 2) 

für die Zeit in den Verwendungsgruppen 
a) bis zur Höhe der jeweiligen HödJStbeitragsgrundlage 

in der gesetzlimen PensionsversidJ.erung; 
b) soweit sie die Hödlstbeitragsgrundlage übersteigt 

vom 1. Jänner 1954 
A, B, C und D a) 3 v. H. 

bis zum 31. Dezember 1956 b) 4 v.H. 

A, Bund C 
vom 1. Janner 1957 

bis zum 31. Dezember 1961 

D 

A und B 
vom 1. Jänner 1962 

bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 

C und D 

(4) Für die Ermittlung der Höhe der Bei­
träge von den Sonderzahlungen und die Art der 
Beitragsentrichtung gelten die Bestimmungen des 
§ 65 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 4 zweiter Satz. 

Berücksichtigung von Zeiten vor 
dem 1. J ä n ne r 1954 

§ 69. (1) Bei der Ermittlung des Vergleichs­
ruhegenusses eines Bediensteten, der bereits am 
1. Juli 1953 in einem Dienstverhältnis zu den 
österreichischen Bundesforsten gestanden ist und 
der für die Zeit vom 1. Jänner 1954 bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge geleistet 
oder nach entrichtet hat, sind die nachstehenden 
Zeiten - soweit sie vor dem 1. Jänner 1954 

a) 1'5 v.H. 
b) 4 v.H. 

1 v.H. 

a) 0'5 v. H. 
b) 5 v.H. 

0 v.H. 

liegen - ohne Beitragsleistung zu berücksich­
tigen: 

a) die nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
im bestehenden Dienstverhältnis zu den 
öst~rreichischen Bundesforsten zurückge­
legte Dienstzeit zur Gänze, 

b) Vordienstzeiten, die für die Bemessung der 
Abfertigung angerechnet wurden, zur 
Gänze, 

c) Zeiten, die im Inland in einem Dienstver­
hältnis oder in einem Berufsausbildungs­
verhältnis bei einem privaten Dienstgeber 
zurückgelegt wurden, zu einem Drittel. 

(2) Für eine über den Rahmen des Abs. 1 
hinausgehende Berücksichtigung von Vordienst­
zeiten gelten die Bestimmungen des § 62. 
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Oberleitungsbestimmungen für 
Empfänger von zusätzlicheI1 

Leistungen 

§ 70. (1) Personen, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes auf Grund 
von Verträgen mit den Österreichischen Bundes­
forsten Anspruch auf zusätzliche Leistungen zu 
den Pensionen aus der gesetzlichen Pensions­
versicherung gehabt haben, gebühren zusätzliche 
Leistungen nach den Bestimmungen des Abschnit­
tes VII. Für diese Personen gelten aber folgende 
besondere Bestimmungen: 

1. Der für die Ermittlung des Vergleichsruhe­
genusses maßgebende Hundertsatz ist nach § 7 
Abs. 1 des Pensionsgesetzes 1965, BGBL Nr. 340, 
neu zu berechnen.· 

2. Ist der nachZ. 1 nell ermittelte Hundert­
satz höher, so ist er der Bemessung des Ver­
gleichsruhegenusses zugrunde zu legen, und zwar 
bei Bediensteten der Geburtsjahrgänge bis 1903 
vom Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes an, bei 
Bediensteten späterer Geburtsjahrgänge von dem 
der Vollendung des 65. Lebensjahres folgenden 
Monatsersten an. Bei Bediensteten, denen nach 
dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis eine 
Berufsunfähigkeitspension aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung zuerkannt wurde, und bei 

. deren Hinterbliebenen sowie bei Hinterbliebenen 
von Bediensteten, deren Dienstverhältnis durch 
Tod endet, ist der auf die oben angeführte Weise 
ermittelte höhere Vergleichsruhegenuß der Be­
rechnung des Zuschusses vom Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes an zugrunde zu legen. 

3. Für die Anwendung des § 5 Abs. 2 des 
Pensions gesetzes 1965 gilt Z. 2 sinngemäß. 

(2) Die nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes auf Grund von Verträgen ausgezahlten 
Leistungen sind auf die nach den Bestimmungen 
des Abschnittes VII gebührenden Leistungen an­
zurechnen. 

(3) Ist der nach den Bestimmungen des Abs. 1 
ermittelte Zuschuß des Bediensteten niedriger als 
der nach den bisherigen vertraglichen Bestim­
mungen ermittelte Zuschuß, so gebührt dem 
Bediensteten eine Ausgleichszulage in der Höhe 
des jeweiligen Differenzbetrages. Das gleiche gilt 
für die Hinterbliebenen des Bediensteten, wenn 
nicht die Bestimmungen des Abs. 4 anzuwenden 
sind. 

(4) Sind die nach den Bestimmungen des Abs. 1 
ermittelten Zuschüsse der Witwe und Waisen 
eines Bediensteten zusammen niedriger als der 
nach den bisherigen vertraglichen Bestimmungen 
ermittelte Zuschuß der Witwe, so gebührt der 
Witwe eine Ausgleichszulage im jeweiligen Diffe-
renzbetrag. . 

N eu e Ans p r u c h sb e r e c h t ig t e 

§ 71. Personen, denen zwar vertragsmäßig von 
den österreich ischen Bundesforsten zusätzliche 
Leistungen zu den Pensionen aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung zugesichert worden waren, 
die jedoch im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes keinen Anspruch auf solche Lei­
stungen gehabt haben, gebühren bei Erfüllung 
der Voraussetzungen Leistungen nach den Be-· 
stimmungen des Abschnittes VII. Für diese Perso­
nen gelten aber folgende besondere Bestimmun­
gen: 

1. Die Leistungen gebühren nur, wenn die 
Anwartschaft nicht erloschen ist (§ 58 Abs. 2) 
und wenn die geleisteten Beiträge nicht zurück­
gezahlt worden sind. 

2. Die Leistungen gebühren nur auf Antrag. 
Sie gebühren vom Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes an, wenn der Antrag binnen 
einem Jahr nach der Kundmachung dieses Bundes­
gesetzes gestellt wird. In allen übrigen Fällen 
gebühren die Leistungen von dem der Einbrin­
gung des Antrages folgenden Monatsersten an; 
wird der Antrag an einem Monatsersten gestellt, 
so gebühren die Leistungen von diesem Tag an. 

3. Die Bestimmungen des § 70 Abs. 1 sind 
anzuwenden. 

4. Witwen gebühren Leistungen nur, wenn sie 
erwerbsunfähig sind oder wenn sie das 60. Lebens­
jahr vollendet haben. 

5. Kinder, die keinen Anspruch auf Leistungen 
gehabt haben, die aber bei Ermittlung des Ver­
gleichsversorgungsgenusses der Witwe im Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes 
durch einen Erziehungsbeitrag berücksichtigt 
worden sind, gebühren Leistungen nach den Be­
stimmungen des Abschnittes VII. Ein Antrag im 
Sinne der Z. 2 ist nicht erforderlich. 

ABSCHNITT IX 

Sonstige übergangsbestimmungen 

§ 72. Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes dürfen in seinem Anwendungs­
bereich (§ 1) Dienstverträge nach anderen Be­
stimmungen nicht mehr abgeschlossen werden. 

§ 73. (1) Die Bestimmungen der gemäß § 92 
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 als Bundesgesetz 
in Geltung stehenden Reisegebührenvorschrift 
1955, BGBL Nr. 133, sind auf die Bediensteten 
der österreichischen Bundesforste nach Maßgabe 
der Bestimmungen der folgenden Absätze anzu­
wenden. 
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(2) Die Bediensteten werden folgenden Gebüh­
renstufen zugewiesen: 

Gebühren-I 
stufe 

1 

2 

3 

4 

Bedienstete der Verwendung,gruppe 

D bis Gehaltsstufe 15 einschließlich 
C bis Gehaltsstufe 10 einschließlich 

D ab Gehaltsstufe 16 
C ab Gehaltsstufe 11 bis Gehaltsstufe 15 

einschließlich 
B bis Gehaltsstufe 9 einschließlich 

C ab Gehaltsstufe 16 
C in den Verwendungs stufen C 2 oder 

Cl 
B ab Gehaltsstufe 10 
B in .der Verwendungsstufe B 2 
A bis Gehaltsstufe 13 einschließlich 

B in der Verwendungss·tufe B 2 ab Ge-
haltsstufe 16 

B in der Verwendungsstufe B 1 
A ab Gehaltsstufe 14 
A in der Verwendungsstufe A 3 ab Ge­

haltsstufe 11 
A in der Verwendungs stufe A 2 bis Ge­

haltsstufe 13 1. Jahr einschließlich 

A in .der Verwendungsstufe A 2 ab Ge-
5 haltsstufe 13 2. Jahr einschließlich 

A in der Verwendungsstufe A 1 

(3) Für die Anwendung der §§ 20 und 21 der 
Reisegebührenvorschrift 1955 gilt als Dienstort 

a) für Forstmeister und Bedienstete, die bei 
einer Forstverwaltung verwendet werden, 
der Bereich der Forstverwaltung; 

b) für Revierförster, die mit 'einem Förster­
bezirk betraut sind, der Bereich des Förster­
bezirkes. 

(4) Den Bediensteten des Bau- und Einrich­
tungsdienstes gebührt bei Dienstverrichtungen im 
Außendienst, soweit es sich nicht um eine Teil­
nahme an von einer Behörde anberaumten Kom­
mISSiOnen handelt; für die zurückzulegenden 
Wegstrecken an Stelle des Kilometergeldes eine 
tägliche Bauschvergütung von S 22'50. Die 
Bauschvergütung gebührt nur für die Tage der 
tatsächlichen Außendienstleistung. 

(5) Wird einem Bediensteten die Benützung 
eines eigenen Kraftfahrzeuges im Dienstesinter­
esse auf Dauer bewilligt, so hat er den Anspruch 
auf die besondere Entschädigung gemäß § 10 
Abs. 2 Reisegebührenvorschrift 1955 jeweils für 
ein Vierteljahr geltend zu machen. 

§ 74. (1) Dienstverhältnisse nach der Verord­
nung der Bundesregierung vom 4. Oktober 1949, 

BGBL Nr. 256, die im Zeitpunkt des Inkraft­
tretens dieses Bundesgesetzes bestehen, gelten als 
Dienstverhältnisse im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

(2) Durch das Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes ändern sich die Gehaltsstufe und der 
nächste Vorrückungstermin des Bediensteten 
nicht. Dem Bediensteten gebühren jedoch die 
Verwendungsstufe und die Zulagenstufe, die ihm 
gebührten, wenn die Bestimmungen dieses Bun­
desgesetzes bereits im Zeitpunkt seiner Betrauung 
mit dem Dienstposten, für den die Verwendungs­
zulage vorgesehen ist, gegolten hätten. 

(3) Bedienstete, die in einem privatrechtlichen 
Dienstverhältnis gegenüber dem Bund einen An­
spruch auf einen Ruhe- oder Versorgungsgenuß 
erworben haben, bleibt dieser Anspruch gewahrt. 
Das Ausmaß des beim Ausscheiden aus dem 
Dienst gebührenden Ruhe- oder Versorgungs­
genusses richtet sich nach den für das Dienst­
verhältnis jeweils geltenden Vorschriften über 
die Bemessung des Ruhegenusses (Versorgungs-
genusses, Provision). ' 

§ 75. (1)' Die in diesem Gesetz angeführten 
Bezugsansätze gebühren ab 

1. Jänner 1969 im Ausmaß von.. 93'6 v. H., 
1. September 1969 im Ausmaß von 957 v. H., 
1. August 1970 im Ausmaß von 97'9 v. H., 
1. Juli 1971 im Ausmaß von .... 100'0 v. H. 
(2) Sind die sich nach Abs. 1 ergebenden 

Beträge - ausgenommen die Zuschläge nach § 25 
Abs. 6 - nicht durch volle Schillingbeträge teil­
bar, sind Restbeträge von weniger als 50 Gro­
schen zu vernachlässigen und Restbeträge von 
50 Groschen und darüber als volle Schilling anzu­
setzen. 

§ 76. Bedienstete, die am 13. März 1938 in 
einem Vertragsverhältnis bei einem Betriebe 
gestanden sind, der über den Eigentumsstand der 
Österreichischen Bundesforste am 13. März 1938 
hinaus im Zuge der Liquidierung der Reichs­
forstverwaltung oder durch besondere Verfü­
gung in das Eigentum oder in die Verwaltung 
der Österreichischen Bundesforste übernommen 
werden, sind auf ihr Verlangen so zu behandeln, 
als ob sie während ihrer gesamten Beschäftigung 
in dem Betriebe in einem Dienstverhältnis zu 
den Österreichischen Bundesforsten gestanden 
wären. Stellen sie dieses Verlangen nicht, so 
können mit ihnen unter Berücksichtigung der 
bisherigen Vertragsbestimmungen von den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes abweichende 
Sondervereinbarungen getroffen werden. 

§ 77. Verordnungen auf Grund dieses Bundes­
gesetzes können mit Wirksamkeit vom Tag des 
Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes erlassen 
werden. 

§ 78. Die Verordnung der Bundesregierung 
vom 10. September 1968, BGBL Nr. 353, über 
die Gewährung von Teuerungszulagen an die 
Vertragsangestellten der Österreichischen Bundes-
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forste bleibt als Bundesgesetz in Geltung. Sie 
tritt mit dem Zeitpunkt außer Kraft, in dem 
eine Verordnung gemäß § 27 erlassen wird. 

§ 80. Dieses Bundesgesetz tritt rückwirkend 
mti 1. Jänner 1969 in Kraft. 

§ 81. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, 
der Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft betraut. 

§ 79. Rechtsvorsdlriften über die Betriebs­
vertretung werden durch dieses Bundesgesetz 
nicht berührt. 

ANLAGE A 
Dienstzweige und Anstellungserfordernisse 

Dienstzwei~ 

1. Höherer forsttedihischer Dienst 

2. Rechtskundiger Dienst 

3. Höherer Verwaltungsdienst 

4. Gehobener Rechnungsdienst 

5. Gehobener techn~scher Dienst 

6. Gehobener Verwaltungsdienst 

7. Försterdienst 

8. Kartographisch-geodätischer Fachdienst 

9. Rechnungsfachdienst 1) 

10. Technischer Fachdienst 

Verwendungsgruppe A 

Höherer Dienst 

Anstellungserfordernis 

Vollendung derforstwirtschaftlichen Studien (§ 44 
Abs. 2) 

Vollendung der rechts- und staatswissenschaftlichen 
Studien (§ 44 Abs. 2) 

Abgeschlossene Hochschulbildung in einer der Ver­
wendung entsprechenden Studienrichtung (§ 44 
Abs. 2) 

Verwendungsgruppe B 

Gehobener Dienst 

Erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule (§ 44 Abs. 2) 

Erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren technischen oder gewerblichen Lehranstalt 
(§ 44 Abs. 2) 

Erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer 
höheren Schule (§ 44 Abs. 2) 

Verwendungsgruppe C 

Fachdienst 

Erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung für den 
Försterdienst 

a) Abgeschlossene Berufsausbildung als Kartograph 
oder . 

b) mindestens vier Jahre dauernde Verwendung 
als Bediensteter der Verwendungsgruppe D oder 
in gleichzuwertender Verwendung (Praxis) 

und in beiden Fällen erfolgreiche Ablegung der 
Prüfung für den kartographisch-geodätischen Fach­
diehst 

Eine mindestens vier Jahre dauernde Verwendung 
als Bediensteter der Verwendungsgruppe D oder 
in gleichzuwertender Verwendung (Praxis) und 
erfolgreiche Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst erwiesenen Fachprüfung. 

a) Eine mindestens vier Jahre dauernde Verwen­
dung als Bediensteter der Verwendungsgruppe D 
oder in gleichzuwertender Verwendung (Praxis) 
und erfolgreiche Ablegung einer die Kenntnisse 
für den Dienst erweisenden Fachprüfung oder 

b) erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung für 
den Försterdienst 
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Dienstzweig 

11. Verwaltungsfachdienst 

Ansi:ellungserfordernis 

Eine mindestens vier Jahre dauernde Verwendung 
als Bediensteter <der Verwendungsgruppe D oder in 
gleichzuwertender Verwendung (Praxis) und erfolg­
reiche Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst erweisenden Fachprüfung 

Verwendungs gruppe D 

Mittlerer Dienst 

12. Fischereidienst 
o 

13. Forstbetriebs- und Forstschutzdienst 

14. Jagd- und Jagdschutzdienst 

15. Mittlerer tedmischer Dienst 

16. Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst 

1) Ans tell u n g s e r f 0 r der n i s: Haupt-
verantwortliche Verwendung 

a) bei Forstverwaltungen mit einem jährlichen 
Mindesteinschlag von 20.000 fm als M a t e r i a 1-
b u c h f ü h r e r, 

b) bei Forstverwaltungen oder Sägewerken mit 
einem jährlichen Anfall von mindestens 3000 
Journalposten als J 0 u rn alb u c h f ü h re r, 
wenn ihnen auch die Kontierung, Beleggestaltung, 
rechnerische überprüfung der Belege und Mit­
versehung der Wirtschaftsplannachweisung ob­
liegt, 

Eignung zur Beaufsichtigung un<d zum Schutz der 
Fischerei auf Grund erfolgreicher Absolvierung 
einschlägiger Kurse oder auf Grund der erfolg­
reichen Ablegung einer die Kenntnisse für den 
Dienst erweisenden Prüfung 

a) Erfolgreiche Absolvierung der Försterschule oder 
b) Absolvierung des Waldaufseherkurses mit er­

folgreich abgelegter Waldaufseherprüfung 

Erfolgreiche Ablegung einer die Eignung zum Berufs­
jäger erweisenden Fachprüfung 

Nachweis der Erwerbung der für die Dienstverwen­
dung erforderlichen Kenntnisse durch erfolgreiche 
Ablegung einer Prüfung 

Nachweis der Erwerbung der für die Dienstverwen­
dung erforderlichen Kenntnisse durch Ablegung 
einer Prüfung 

c) bei Forstverwaltungen oder Sägewerken, die 
während der Dauer von mindestens sechs Mo­
naten im Kalenderjahr wenigstens 60 Arbeiter 
beschäftigen, als Loh n ver r e c h n e r. 

Bei Bediensteten, die bei Forstverwaltungen oder 
Sägewerken in mindestens zwei der unter lit. abis c 
bezeichneten Funktionen hauptverantwortlich verwen­
det werden, ist das Ausmaß der Teilbeschäftigung in den 
einzelnen Funktionen in Prozentsätzen zu den in lit. a 
bis c geforderten Mindestziffern zu ermitteln. Das 
Anstellungserfordernis gilt als erfüllt, wenn die 
Summe dieser Prozentsätze mindestens 75 erreicht. 

ANLAGE B 

Diensttitel 

1. Soweit im folgenden nichts anderes bestimmt dungsstufen A 2 oder A 1 den Diensttitel 
"Oberforstrat der österreichi~chen Bundes­
forste" zu führen, 

ist, ist die jeweilige Funktionsbezeichnung gleich­
zeitig der Diensttitel des Bediensteten. 

2. Bedienstete im höheren Dienst sind berech­
tigt, 

a) sofern sie das forstwirtschaftliche Studium 
vollendet haben, in der Verwendungsstufe 
A 3 ab dem Zeitpunkt des Anfalles der 
Gehaltsstufe 8 den Diensttitel "Forstrat der 
österreichischen Bundesforste" und ab dem 
Zeitpunkt des Anfalles der Zulagenstufe 3 
oder ab der überstellung in die Verwen-

b) sofern sie ein sonstiges Hochschulstudium 
vollendet haben, in der Verwendungsstufe 
A 3 ab dem Zeitpunkt des Anfalles der 
Gehaltsstufe 8 den Diensttitel "Direktions­
rat der österreichischen Bundesforste" und 
ab dem Zeitpunkt des Anfalles der Zulagen­
stufe 3 oder ab der überstellung in die 
Verwendungsstufen A 2 oder A 1 den 
Diensttitel "Oberdirektionsrat der öster­
reichischen Bundesforste" zu führen. 
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,3. Bedienstete im gehobenen Dienst sind 
berechtigt, je nach der Art ihrer Verwendung 
in den Verwendungsstufen B 3 oder B 2 ab 
dem Zeitpunkt des Anfalles der Gehaltsstufe 11 
und in der Verwendungsstufe B 4 ab dem Zeit­
punkt des Anfalles der Gehaltsstufe 15 den 
Diensttitel "Sekretär des Rechnungsdienstes der 
österreichischen Bundesforste", "Sekretär des 
technischen Dienstes der österreichischen Bun­
desforste" oder "Sekretär des Verwaltungsdien­
stes der Österreichischen Bundesforste" und in 
der Verwendungsstufe B 2 ab dem Zeitpunkt 
des Anfalles der Gehaltsstufe 14 oder ab der 
überstellung in die Verwendungsstufe B 1 den 
Diensttitel "Amtsrat der österreichischen Bun­
desforste" zu führen. 

4. Bedienstete im Fachdienst sind berechtigt, 
a) wenn sie im Forstbetriebs- und Forst­

schutzdienst tätig und in der Verwendungs­
stufe C 2 eingereiht sind, den Diensttitel 
"Oberförster der Österreichischen Bundes­
forste" zu führen; die Generaldirektion 
kann solchen Bediensteten, wenn sie die 
Gehaltsstufe 20 erreicht haben und seit 
mindestens fünf Jahren in einer besonders 
verantwortungs-vollen und herausgeho­
benen Verwendung stehen, das Recht zur 
Führung des Diensttitels "Forstverwalter 
der Österreichischen Bunde.sforste" zuer­
kennen; die Zahl der mit diesem Dienst­
titel ausgestatteten Bediensteten darf 20 
nicht übersteigen; 

b) wenn sie in sonstigen Verwendungen tätig 
sind, ab dem Zeitpunkt des Anfalles der 
Gehaltsstufe 8 .den Diensttitel "Kontrollor 
der Österreichischen Bundesforste", ab dem 
Zeitpunkt des Anfalles der Gehaltsstufe 12 
oder ab der überstellung in die Verwen-· 
dungsstufe C 3 den Diensttitel "Oberkon­
trollor der Österreichischen Bundesforste" 

und in der Verwendungsstufe C 3 ab dem 
. Zeitpunkt des Anfalles der· Gehaltsstufe 16 
oder ab der überstellung in die Verwen­
dungsstufe C 1 den Diensttitel "Fachinspek­
tor der österreichischen Bundesforste" zu 
führen. 

5. Bedienstete des mittleren Dienstes sind 
berechtigt, 

a) wenn sie im Fischereidienst verwendet 
werden, ab dem Zeitpunkt des Anfalles 
der Gehaltsstufe 13 den Diensttitel "Ober­
fischer der österreichischen Bundesforste" 
zu führen, 

b) wenn sie im Forstbetriebs- und Forst­
schutzdienst verwendet werden, ab dem 
Zeitpunkt des Anfalles der Gehaltsstufe 13 
den Diensttitel "Oberforstwart der Öster­
reichischen Bundesforste" zu führen, 

c) wenn· sie im Jagd- und Jagdschutzdienst 
verwendet werden, ab dem Zeitpunkt des 
Anfalles der Gehaltsstufe 13 den Dienst­
titel "Oberjäger der österreichischen Bun­
desforste" zu führen, 

d) wenn sie im mittleren technis;nen Dienst 
oder im Verwaltungshilfs- und Kanzlei­
dienst verwendet werden, ab dem. Zeit­
punkt des Anfalles der Gehaltsstufe 9 den 
Diensttitel "Offizial der Österreichischen 
Bundesforste" und ab dem Zeitpunkt des 
Anfalles der Gehaltsstufe 13 den Dienst­
titel "Oberoffizial der österreichischen 
Bundesforste" zu führen. 

6. Ehemalige Bedienstete der Österreichischen 
Bundesforste dürfen, wenn ihr Dienstverhältnis 
nicht aus ihrem Verschulden oder durch ihren I 
Austritt geendet hat, den zuletzt innegehabten 
Diensttitel weiterführen, haben aber den Zusatz 
"i. R." (im Ruhestand) anzufügen. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Nach dem in Durchführung der Genfer Proto- war der Wirtschaftskörper "österreichische 
kolle vom 4. Oktober 1922 (BGBl. Nr. 843/1922) Bundesforste" aufzulösen. Mit § 3 der hiezu am 
ergangenen Bundesgesetze vom 27. November gleichen Tag ergangenen Durchführungsverord-
1923, BGBl. Nr. 843, über die zur Aufrichtung nung, GBlfö. Nr. 239/1938, wurde das Bundes­
der Staats- und Volkswirtschaft der Republik forstegesetz aufgehoben. Die Rechte und Pflich­
österreich zu treffenden Maßnahmen (Wieder- ten des Wirtschaftskörpers "österreichische 
aufbaugesetz) waren bestimmte Betriebsverwal- Bundesforste" wurden dem Land österreich 
tungszweige des Bundes getrennt von der übertragen;. die Bewirtschaftung des bis dahin 
Hoheitsverwaltung zu führen und in _ eigene von den Bundesforsten verwalteten Besitzes hatte 
Wirtschaftskörper umzubilden. Hinsichtlich der durch die Forstbehörden für Rechnung der 
bundeseigenen Forste wurde diesem Auftrag Eigentümer zu erfolgen. Die Angestellten wurden 
durch das Bundesgesetz vom 28. Juli 1925, BGBl. gemäß § 5 Abs. 2 der im vorstehenden erwähnten 
Nr. 282, über die Bildung eines Wirtschafts- Durchführungsverordnung in ein Beamtenver­
körpers "österreichische Bundesforste" entspro- hältnis zum Deutschen Reich überführt, soweit 
chen. die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen 

Gemäß § 5 Abs. 1 des Bundesforstegesetzes hiezu gegeben waren. 
waren die unter das Gehaltsgesetz fallenden im Gemäß § 43 des Behörden-überleitungsgeset­
Dienststand befindlichen Bundesangestellten der zes vom 20. Juli 1945, StGBl. Nr. 94, wurde 
Bundesfortverwaltung im Stand des Wirtschafts- der Wirtschaftskörper "österreichische Bundes­
körpers "österreichische Bundesforste" zu' forste" unter der Bezeichnung "österreichische 
führen; an den für sie geltenden dienst- und Staatsforste" wiedererrichtet. Damit sind die 
besoldungsrechtlichen Bestimmungen trat jedoch Durchführungsbestimmungen zur Verordnung 
dadurch keine Knderung ein. Gemäß § 5. Abs. 2 vom 6. Juli 1938, DRGBl. I S. 793, hinfällig 
leg. cit. war das Dienstverhältnis der neu aufzu- geworden, was somit das Wiederinkrafttreten 
nehmenden Angestellten auf Grundlage der für des Bundesforstegesetzes bedeutet. 
privatwirts,chaftliche Unternehmungen gleicher 

Die mit dem Wiederinkrafttreten des Bundes­Art geltenden Vorschriften nach den Erforder-
nissen einer streng wirtschaftlichen Betriebsfüh- Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
rung zu regeln. In Durchführung dieses Auftrages verbundene Umbenennung der Bundesbetriebe 
wurde mit Verordnung vom 30. August 1928, brachte die Knderung der Bezeichnung "öster­
BGBl. Nr. 231, eine Dienstordnung für die Ver- reichische Staatsforste" in "österreichische Bun­
tragsangestelIten der österreichischen Bundes- desforste" mit sich, unter welch~r Bezeichnung 
forste in Kraft gesetzt. Die Dienstverhältnisse diese seither auch in dem alljährlichen Bundes­
der Angestellten des Wirtschaftskörpers "öster- finanzgesetz aufscheinen. 
reichische Bundesforste" werden nach den Bestim- Im Zuge der Neugestaltung des Bundesdienst­
mungen dieser Dienstordnung durch privatrecht- rechtes nach dem Jahre 1945 wurde durch die 
lichen Vertrag begründet; allerdings sind in ihr Verordnung der Bundesregierung vom 4. Ok­
auch eine Reihe von Normen enthalten, die tob er 1949; BGBl. Nr. 256, eine Dienstord­
dem öffentlich-rechtlichen Dienstrecht entlehnt nung für die Vertragsbediensteten der österrei­
sind. Dies erscheint im Hinblick auf den Um- chischen Bundesforste in Kraft gesetzt. Der 
stand, daß die Verwaltung der bundeseigenen Verfassungsgerichtshof hob mit Erkenntnis vom 
Forste bis zum Jahre 1925 im Rahmen der 19. März 1957, GZl. V 28/56/13, den in einem 
Hoheitsverwaltung besorgt wurde und die arbeitsgerichtlichen Verfahren präjudiziellen § 10 
Bediensteten daher unter das Gehaltsgesetz fielen, Abs. 1 dieser Dienstordnung auf, wobei zum 
verständlich. Ausdruck gebr~cht wurde, die Dienst~rdnung für 

Nach § 2 Abs. 2 der Verordnung über das die Vertragsbediensteten der österreichischen 
Forst- und Jagdwesen in österreich vom 6. Juli Bundesforste sei in ihrer Gesamtheit verfassungs-
1938, DRGBl. I S. 793 (GBlfö. Nr. 23811938) widrig, da sie teilweise eine lex contractus dar-
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stelle, deren sich die Osterreichischen Bundes­
forstebei Abschluß eines Dienstvertrages zu 
bedienen hätten, und teilweise allgemeinverbind­
liche Anordnungen enthalte und somit hinsicht­
lich dieser Bestimmungen als Verordnung anzu­
sehen sei. Derartige Mischformen, die die ver-, 
fassungsrechtlichen Grenzen der hoheitlichen 
Akte verwischten, müßten als verfassungswidrig 
angesehen werden. 

. Um diesen Zustand zu beseitigen sowie um 
. ein zeitgemäßes Dienstrecht für die Vertragsange­
stellten der Osterreichischen Bundesforste zu 
schaffen, wurden mit der Vertretung' der Dienst­
nehmer Verhandlungen aufgenommen, die nun 
zum Abschluß gebracht werden konnten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt: 

Zu § 1: 

Nach dieser Bestimmung erstreckt sich der 
Wirkungsbereich dieses Bundesgesetzes auf alle 
als Angestellte in einem privatrechtlichen Dienst­
verhältnis bei den Osterreichischen Bundesforsten 
beschäftigten Bediensteten. Die Abschnitte VII 
und VIII gelten für ehemalige Bedienstete und 
deren Hinterbliebene. 

Zu § 2: 

Damit wird klargestellt, daß die Bediensteten 
der Osterreichischen Bundesforste in einem 
Dienstverhältnis zum Bund stehen, weil die 
Osterreichischen Bundesforste zwar ein eigener 
Wirtschaftskörper sind, aber keine eigene Rechts­
persönlichkeit besitzen. 

Zu § 3: 

niss es auf bestimmte Zeit in Abs. 6 ist durch 
die Ausbildungsvorschriften des § 47 Abs. 6 des 
Forstrechts-Bereinigungsgesetzes bedingt. 

Zu § 7: 

Diese Bestimmung enthält im wesentlichen die 
gleichen Regelungen, wie sie im § 5 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 für die Vertragsbedien­
steten des Bundes vorgesehen sind . 

Zu § 8: 

Diese Bestimmungen stellen eine Anpassung 
der Vorschriften über die Amtsverschwiegenheit 
der Dienstpragmatik an die Verhältnisse bei den 
Osterreichischen Bundesforsten dar. 

Zu § 9: 

Diese Bestimmung stellt eine Anpassung der 
für die Bundesbeamten geltenden Vorschriften 
des § 22 Abs. 2 der Dienstpragmatik an die 
Verhältnisse der Osterreichischen Bundesforste 
dar, wobei der dort verwendete Ausdruck "vor­
übergehend" durch die Bestimmung einer Höchst­
frist von zwei Monaten präzisiert wurde. 

Zu § 10: 

Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 dieses 
Paragraphen entsprechen der Aufenthaltsregelung 
in § 31 Abs. 1 lit. 3 der Dienstpragmatik. Die 
Vorschriften der Absätze 3 und 4 sind dadurch 
bedingt, daß der Natur des Dienstes der 
Bediensteten der Osterreichischen Bundesforste 
zufolge ein großer Teil dieser Verrichtungen so 
weit örtlich gebunden ist, daß das Beziehen der 
hiefür vorgesehenen Dienstwohnungen notwen­
dig erscheint. 

Diese Bestimmung entspricht im wesentlichen 
den Regelungen der allgemeinen Anstellungser-
fordernisse für Bundesbediemtete. Zu § 11: 

Zu § 4: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 3 ades 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 in der Fassung 
der 3. Vertragshedienstet1engesetz-Novelle. 

Zu § 5: 

In diesem Paragraphen ist der Sonderfall der 
übernahme eines Betriebes in die Verwaltung 
der Bundesforste und die dabei notwendige über­
nahme des bisherigen Personals des Betrie­
bes analog der Regelung des § 4 vorgesehen. 

Zu § 6: 

Die Bestimmungen über die Gestaltung des 
Dienstvertrages entsprechen dem § 4 des Ver­
tragsbedienstetengesetzes. Die Ausnahme von der 
Verlängerungsmöglichkeit emes Dienstverhält-

Diese Bestimmung regelt die vorübergehende 
Dienstzuteilung (zum Beispiel zu Vertretungs­
zwecken) und die Versetzung des Bediensteten. 

Zu § 12: 

Die Regelung des Abs. 1 entspricht den beson­
deren Verhältnissen und der besonderen Art 
der Dienstverrichtung der bei den österreichi­
schen Bundesforsten im Außendienst beschäftig­
ten Bediensteten. Den hiebei nach der Art des 
Dienstes auftretenden unterschiedlichen Be­
lastungen wird durch die Regelung des § 25 
über Zuschläge zu den: Verwendungszulagen 
Rechnung getragen. Zu der Bestimmung des 
Abs. 3 ist darauf hinzuweisen, daß in den Fällen, 
in denen die vorgesehene Gewährung von Ers.atz­
ruhezeiten nicht möglich sein sollte, § 31 die 
Grundlage für die Abgeltung der Mehrleistungen 
bietet. 
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Zu § 13: 

Diese Bestimmung entspricht der Regelung des 
§ 7 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

Zu § 14: 

Diese Bestimmungen entsprechen den Vor­
schriften über die Ausübung einer Nebenbeschäf­
tigung für Bundesbeamte im § 33 der Dienst­
pragmatik. 

Zu § 16: 

Die Regelungen dieses Paragraphen stellen eine 
Zusammenfassung der in § 8 a und im § 21 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 getroffenen 
Regelungen dar. 

Zu § 17: 

Die in diesem Paragraphen enthaltenen 
Gehaltsansätze sind wie die Gehaltsansätze . für 
die Bundesbeamten in der 18. Gehaltsgesetz­
Novelle bzw. die Entlohnungsansätze für die 
Vertragsbediensteten in der 14. Vertragsbedien­
stetengesetz-Novelle in Etappen zu erreichen. 
über das Ausmaß der jeweils zustehenden Pro­
zentsätze gibt die Regelung des § 75 Aufschluß. 

Zu § 18: 

Durch diese Bestimmung werden die Rege­
lungen der §§ 19 und 26 des Vertragsbedien­
stetengesetzes 1948 für anwendbar erklärt. 

Zu den §§ 19 und 20: 

auf bestimmten Dienstposten ermittelt werden. 
Unter operatsmäßiger Hiebssatz ist die Schläge­
rungsmenge (für Einschlag) zu verstehen, die auf 
Grund eines für zehn Jahre von Gesetzes wegen 
zu erstellenden Waldbewirtschaftungsplanes vor­
gesehen ist. Allfällige Unterschreitungen dieses 
Hiebssatzes wegen einer vorangegangenen über­
schlägerung nach Elementarereignissen (Wind­
würfen) sollen nicht zur Herabsetzung der Zu­
schläge führen. 

Zu § 26: 

Diese Bestimmung entspricht den Regelungen 
des § 16 des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

Zu § 27: 

Die Gewährung von Teuerungszulagen an die 
Bediensteten der österreichischen Bundesforste 
ist analog der Regelung des § 53 Abs. 4 des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948 gestaltet. 

Zu § 28: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ent­
sprechen dem § 17 des Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948. 

Zu § 29: 

Die Zeitpunkte der Auszahlung der Bezüge 
der Bediensteten der österreichischen Bundes­
forste sind. analog den Bestimmungen des § 7 
des Gehaltsgesetzes 1956 geregelt. 

Zu § 30: 

Diese Regelungen entsprechen den Bestimmun- Diese Bestimmungen entsprechen dem § 25 
gen der §§ 15 und 15 ades Vertragsbediensteten- des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 
gesetzes 1948. 

Zu den §§ 22 bis 24: 

Die. Entlohnung der Bediensteten der öster­
reichischen Bundesforste besteht einesteils aus 
den im § 17 geregelten Gehältern, die im wesent­
lichen von der für die Vorrückung maßgebenden 
Dienstzeit abhängen. Zu diesen Gehältern treten 
Verwendungszulagen, durch die einesteils die mit 
bestimmten Dienstposten verbundene besondere 
Leistung oder Verantwortung, andererseits aber 
auch die von einzelnen Bediensteten besonders 
erbrachten Leistungen (analog einer Beförderung) 
abgegolten werden sollen. Hinsichtlich des etap-

/ penweisen Inkrafttretens der in § 22 Abs. 4 
angeführten Beträge ist auf § 75 zu verweisen. 

Zu § 25: 

Zu § 31: 

Darin wird ebenso wie im § 22 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948 auf die einschlägigen 
Nebengebührenregelungen für die Bundesbeam­
ten verwiesen. Für die Reisegebühren enthält 
§ 73 eine Sonderregelung. 

Zu den §§ 32 bis 34: 

Die Bestimmungen über die Naturalbezüge 
wurden unter Bedachtnahme auf die besonderen 
betrieblichen Verhältnisse der österreichischen 
Bundesforste und bisher bestehende Regelungen 
den für die Bundesbeamten geltenden Bestim­
mungen nachgebildet. 

Zu den §§ 35 und 36: 

berel·ts Diese Bestimmungen entsprechen den §§ 24 Durch diese Bestimmungen soll, wie 
und 24 ades Vertragsbedienstetengesetzes 1948. zu § 12 Abs. 1 ausgeführt wurde, die unter-

schiedliche Belastung, die in den einzelnen Tätig-
keitsbereichen eintritt, abgegolten. werden. Die Zu den §§ 37 bis 43: 
Bemessung der Zuschläge soll nach den wesent- Die §§ 37 bis 39 entsprechen den §§ 27 bis 
lichen Ursachen der Mehr- oder Minderbelastung 27 b des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, wobei 
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hinsichtlich der Festsetzung des Urlaubsausmaßes 
auf gleichartige Regelungen für die Bundesbeam­
ten Bedacht genommen wurde. Die §§ 40 bis 43 
entsprechen den §§ 27 d bis 29 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948. 

Zu § 44: 

Die Regelungen der Dienstzweige, Anstellungs­
erfordernisse und Diensttitel entsprechen im 
wesentlichen den schon bisher für die Bedien­
steten der österreichischen Bundesforste gelten­
den Bestimmungen. 

Zu den §§ 45 bis 47: 

Die Notwendigkeit, einen Bediensteten vom 
Dienst entheben zu müssen, ergibt sich aus den 
betrieblichen Erfordernissen der österreichischen 
Bundesforste. Durch eine solche Enthebung, die 
nur eine vorläufige Sicherungsmaßnahme dar­
stellt, wird in Rechte des Bediensteten nicht ein­
gegriffen. 

Zu den §§ 48 und 49: 

Diese Regelungen entsprechen den Bestimmun­
gen des § 30 des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948. 

Zu § 50: 

Diese Bestimmungen entsprechen im wesent­
lichen den Regelungen des § 32 des Vertrags­
bedienstetengesetzes 1948. Die Einschränkung der 
Kündigungsmöglichkeit wurde im Abs. 3 den 
betrieblichen Verhältnissen der österreichischen 
Bundesforste angepaßt. Von der Kündigungsmög­
lichkeit des Abs. 2 lit. g und Abs. 3 lit. b wird 
nur Gebrauch zu machen sein, wenn eine ent­
sprechende Verwendung des betreffenden Bedien­
steten im Bereich der österreichischen Bundes­
forste nicht möglich ist. 

Zu § 51: 

Die Bestimmungen dieses Paragraphen ent­
sprechen den schon bisher für die Bediensteten 
der österreichischen Bundesfbrste geltenden Vor-
schriften. . 

Zu den §§ 52 und 53: 

Diese Bestimmungen entsprechen den Vor­
schriften der §§ 34 und 35 des Vertragsbedien­
stetengesetzes 1948. 

Zu § 54: 

Diese Bestimmung entspricht' den schon bisher 
für die Bediensteten der österreichischen Bundes­
forste geltenden Vorschriften. . 

Zu § 55: 

Die Bestimmungen über das Dienstzeugnis ent­
sprechen dem § 31 des. Vertragsbediensteten­
gesetzes 1948 und dem § 1163 des ABGB. 

Zu § 56: 

Abs. 1 dieser Bestimmung entspricht dem § 36 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. Im Abs. 2 
ist der Sonderfall der Behandlung eines Bedien­
steten, der aus Anlaß der übernahme eines Be­
triebes in das Eigentum oder die Verwaltung 
der österreichischen Bundesforste in den Bundes­
dienst übernommen wird, geregelt. 

Zu § 57: 

Die Bediensteten der österreichischen Bundes­
forste sind nach den Bestimmungen des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes pensionsver­
sichert. Im Jahre 1954 hat der Bund (öster­
reichische Bundesforste) mit den Bediensteten 
vertraglich die Gewährung von Zuschüssen zu 
den Pensionsleistungen aus der gesetzlichen Pen­
sionsversicherung vereinbart. Die näheren Einzel­
heiten für diese Gewährung von Zuschüssen 
sind im "Statut über die Gewährung von Zu­
schüssen zu den Sozialversicherungsrenten an die 
Vertragsangestellten der österreichischen Bundes­
forste" festgehalten worden. Nunmehr wird die 
Gewährung zusätzlicher Leistungen zu den Pen­
sionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
im Abschnitt VII dieser Dienstordnung gesetzlich 
normiert. 

§ 57 regelt den Anwendungsbereich des Ab­
schnittes VII der Dienstordnung. Er gilt -
abgesehen von den im Abs. 2 normierten Aus­
nahmen - für alle Bediensteten der österreichi­
schen Bundesforste sowie für deren Witwen und 
Waisen. 

Zu § 58: 

§ 58 regelt die Anwartschaft ("das im Werden 
begriffene Recht") auf Leistungen nach dem Ab­
schnitt VII. Im Abs. 1 wird der Beginn der 
Anwartschaft, in den Abs. 2 und 3 das Erlöschen 
der Anwartschaft geregelt. 

Zu § 59: 

§ 59 enthält eine erschöpfende Aufzählung der 
vorgesehenen Leistungen. Zuschüsse zu den Pen­
sionen aus der gesetzlichen Pensionsversicherung 
sind für den Bediensteten, für die Witwe und 
für die Waisen vorgesehen. Neben den Zuschüssen 
zu den Pensionen aus der gesetzlichen PensIons­
versicherung gebühren Sonderzahlungen.Für 
Anspruchsberechtigte auf Zuschüsse kommt auch 
die Gewährung von Vorschüssen und Geldaus­
hilfen in Betracht. Nach dem Ableben eines ehe­
maligen Bediensteten, der am Sterbetag Anspruch 
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auf einen Zuschuß gehabt hat, haben die Hinter-dienstzeiten bei der Ermittlung des Vergleichs­
bliebenen unter den im § 63 normierten Voraus- ruhe(-versorgungs)genusses hat unter sinngemäßer 
set zungen Anspruch auf einen Todesfallbeitrag Anwendung der Bestimmungen der §§ 53 bis 56 
oder einen Bestattungskostenbeitrag. Gegebenen- des Pensionsgesetzes 1965 zu erfolgen. 
falls kann auch ein Pflegekostenbeitrag gewährt 
werden. 

Zu § 60: 

Im § 60 wird der Anspruch auf 'Zuschüsse dem 
Grunde nach geregelt. Ein Anspruch auf Zu­
schüsse ist in allen Fällen nur dann gegeben, 
wenn die Anwartschaft des Bediensteten auf Lei­
stungen nach dem Abschnitt VII dieser Dienst­
ordnung nicht erloschen ist. 

Der Zuschuß gebührt dem Bediensteten grund­
sätzlidt ab dem der Beendigung des Dienstver­
hältnisses folgenden Monatsersten. Seinem Wesen 
als zusätzlicher Leistung zur Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung entsprechend 
gebührt der Zuschuß jedoch frühestens ab dem 
Zeitpunkt, ab dem die Pension aus der gesetz­
lichen Pensionsversicherung rechtskräftig zuer­
kannt wird. 

Der Witwe eines Bediensteten gebührt ein 
Zuschuß, wenn sie im Sinne der für Bundes­
beamte geltenden pensionsrechtlichen Vorschrif­
ten (§ 14 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. 
Nr. 340) versorgungsberechtigt ist. Der Waise 
eines Bediensteten gebührt ein Zuschuß, wenn 
sie im Sinne der für Bundesbeamte geltenden 
pensionsrechtlichen Vorschriften (§ 17 des Pen­
sionsgesetzes 1965) versorgungsberechtigt ist. 

Zu § 61: 

Im § 61 wird der Anspruch auf Zusdtüsse der 
Höhe nach geregelt. Der Zuschuß gebührt in der 
Höhe jenes Betrages, um den die Pension aus der 
gesetzlichen Pensionsversicherung (zuzüglicP. all­
fälliger Kinderzuschüsse) hinter dem nach § 62 
ermittelten Vergleichsruhe( -versorgungs )genuß 
(zuzüglidt einer allfälligen Haushaltszulage bzw. 
der für eine Waise in Betracht kommenden 
Zulage und der Teuerungszulage) zurückbleibt. 

Zu § 62: 

§ 62 regelt die Ermittlung des Vergleichsruhe­
(-versorgungs)genusses für die Zwecke der Berech­
nung des Ausmaßes des Zuschusses nach § 61. 

Nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 2 
bis 6 ist der Vergleichsruhe( -versorgungs )genuß 
nach den für die Bundesbeamten jeweils geltenden 
pensionsrechtlichen Vorschriften zu ermitteln. 
Dabei gilt das im Monat des Ausscheidens aus 
dem Dienstverhältnis gebührende Gehalt (zuzüg­
lich einer allfälligen Dienstalterszulage, der Ver­
wendungszulage mit allfälligem Zuschlag und der 
Ergänzungszulage) als ruhegenußfähiger Monats­
bezug im Sinne des § 5 Abs. 1 des Pensions­
gesetzes 1965. Die Berücksichtigung von Vor-

Zu § 63: 

Der Anspruch auf Todesfallbeitrag (Bestat­
tungskostenbeitrag) oder die Gewährung eines 
Pflegekostenbeitrages ist nur im Falle des Ab­
lebens eines ehemaligen Bediensteten vorgesehen, 
der am Sterbetag bereits Anspruch auf einen 
Zuschuß gehabt hat. § 63 bestimmt, daß die 
Beurteilung des Anspruches auf Todesfallbeitrag 
(Bestattungskostenbeitrag) oder die Gewährung 
eines Pflegekostenbeitrages nach den Bestimmun­
gen der §§ 42, 44 Abs. 1 und 45 Abs. 1 des 
Pensionsgesetzes 1965 erfolgen soll. 

Zu § 64: 

§ 64 bestimmt, daß die Vorschriften des § 28 
des Pensions gesetzes 1965 über Sonderzahlungen 
anzuwenden sind. Das Ausmaß der Sonderzah­
lungen richtet sich nach dem Ausmaß des Zu­
schusses. 

Zu § 65: 

§ 65 regelt die Beitragsleistung des Bedien­
steten, die dieser neben der Beitragsleistung zur 
gesetzlichen Pensionsversicherung zu erbringen 
hat. Wie § 22 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
bestimmt auch § 65 Abs. 5, daß redttmäßig 
entrichtete Beiträge nicht zurückzuzahlen sind. 

Zu § 66: 

§ 66 bestimmt, daß die Fälligkeit und die 
Auszahlung der Zuschüsse, der Ersatz zu Unrecht 
empfangener Leistungen und die Verjährung sich 
nadt den für die Bundesbeamten geltenden Be­
stimmungen richten sollen. 

Zu § 67: 

§ 67 regelt die Geltendmachung und die Bevor­
schussung der Leistungen und normiert Melde­
pflidtten der Empfänger von Zuschüssen. 

Zu § 68: 

§ 68 regelt die Berücksichtigung von in einem 
Dienstverhältnis zu den österreichischen Bundes­
forsten nach dem 1. Jänner 1954 zurückgelegten 
Dienstzeiten für Bedienstete, die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes in einem solchen 
Dienstverhältnis stehen. Voraussetzung für die 
Berücksichtigung dieser Zeiten ist die auf Grund 
eines Vertrages bereits erfolgte Beitragsleistung . 
oder die Nachentrichtung von Beiträgen. 
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Zu § 69: 

§ 69 regelt die Berücksichtigung der vor dem 
1. Jänner 1954 liegenden Zeiten für Bedienstete 
die am 1. Juli 1953 in einem Dienstverhältni~ 
z.u den österreichischen Bundesforsten gestanden 
smd und die für die Zeit vom 1. Jänner 1954 
bis . zum Inkrafttreten dieses Gesetzes Beiträge 
geleiStet oder nachentrichtet haben. 

Zu § 70: 

§ 70 bestimmt, daß die Zuschüsse von Personen 
denen im Zeitpunkt des Inkrafttretens diese~ 
Gesetzes auf Grund von Verträgen bereits zu­
sätzlich Leistungen zu den Pensionen aus der 
gesetzlichen Pensions versicherung gebührten neu 
zu ermitteln sind. ' 

Zu § 71: 

renvorschrift aufgenommen werden sollen, 
wurden die derzeit geltenden Sonderbestimmun­
gen bloß in die übergangsregelungen aufge­
n.ommen. Zur Zeit sind diese Bestimmungen in 
emem Runderlaß der Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesforste vom 8. September 
1955, Z1. RE 12.500/55-II/1-Dr.B., in der Fassung 
des Runderlasses vom 2. Jänner 1968, Z1. 27.675/ 
67-II/1-W, geregelt. 

Zu § 74: 

§ 74 bringt eine Ex-lege-überleitung der Be­
diensteten hinsichtlich ihrer Einstufung in Ver­
wend~ngsstufen und Zulagenstufen und die Rege­
lung des Anspruches auf Ruhe- und Versorgungs­
genüsse bestimmter Bediensteter, die in einem 
nicht öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
gestanden sind . 

. Perso~en, denen zwar vertragsmäßig zusätz- Zu § 76: 
l~che LeIstungen zu den Pensionen aus der gesetz-
hchen Pensionsversicherung zugesichert worden' § 76 bringt Sonderbestimmungen für Bedien­
,:aren, die. jedoch auf Grund der früheren pen- stete bei Betrieben,. d.ie über den Eigentums­
slOnsrechthchen Bestimmungen keinen Anspruch stand der österreichischen Bundesforste am 
erlangt hatten, sollen nach den näheren Bestim- 13. März 1938 hinaus in das Eigentum oder in 
mU1~gen des § 71 nunmehr Leistungen nach den ~ie Verwaltung der österreichischen Bundesforste 
BestImmungen des Abschnittes VI enthalten ubernommen wurden. 
v.:enn sie die Anspruchsvoraussetzungen nach 
dIesem Bundesgesetz erfüllen. Zu § 78: 

Die nächste Teuerungszulagenverordnung ist 
für 1. September 1969 vorgesehen. Zu § 73: 

Mit Rücksicht darauf, daß die für die Bedien­
steten der österreichischen Bundesforste auf dem 
Reisegebührensektor geltenden Sondervorschrif­
ten an~äßlich einer zu erwartenden Neuordnung 
des Reisegebührenrechtes in die neue Reisegebüh-

Zu.den Anlagen A und B: 

Hier werden gemäß § 44 die Dienstzweige 
und Anstellungserfordernisse sowie die Dienst­
titel der Bediensteten geregelt. 
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